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1 Einleitung 

Die Verfasserin hat vom 1. September 2008 bis zum 6. Januar 2009 ein Praktikum 

im Europa Zentrum Baden-Württemberg absolviert und die Freischaltung des Pro-

jekts VoicE sowie die ersten Monate nach Projektstart miterlebt. Bereits in dieser 

Zeit wurden Schwachstellen des Projekts erkannt, die sich für eine Aufarbeitung 

im Rahmen der Diplomarbeit eignen. Daraus ergab sich die Überlegung, den An-

satz und damit verbundenen Nutzen elektronischer Bürgerbeteiligung1 unter be-

stimmten Voraussetzungen auch auf die kommunale Ebene zu übertragen, in der 

Umsetzung jedoch die kritischen Aspekte aus VoicE zu vermeiden.  

Die Arbeit soll einen Anknüpfungspunkt an das von Prof. Dr. Volkmar Kese und 

Prof. Dr. Helmut Hopp im Rahmen des Programms „Innovative Projekte/ For-

schungsprojekte“ des Landes Baden-Württemberg initiierte Forschungsprojekt 

„Verwaltungsmodernisierung durch Europäisierung? Die Europäische Dienstleis-

tungsrichtlinie als Veränderungskatalysator für eine Verwaltung im Wandel“ dar-

stellen. Dabei soll konkret auf Forschungsfrage II Bezug genommen werden, wo-

nach bei einer Auffassung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (DLR) als 

Modernisierungskatalysator angenommen wird, dass„(…) über die konkret gefor-

derten Veränderungen hinaus weitere Modernisierungsmaßnahmen auch in ande-

ren Bereichen eintreten.“2 Vorliegende Arbeit soll diesbezüglich untersuchen, 

inwieweit elektronische Bürgerbeteiligung im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 

als „weitere Modernisierungsmaßnahme“ zur Modernisierung3 der Kommunal-

verwaltung beitragen kann. Eine technische Anleitung zu Installation und Betrieb 

einer elektronischen Beteiligungsplattform wird dabei ausgeschlossen. 

 

 

 

 

                                                 
1 Siehe Kap. 2.2.2. 
2 Hopp, H./ Kese, V., Forschungsprojekt „Verwaltungsmodernisierung durch Europäisierung? Die 
Europäische Dienstleistungsrichtlinie als Veränderungskatalysator für eine Verwaltung im Wan-
del“, S. 28. 
3 Der Begriff soll als Schlagwort verwendet werden, das auf die Notwendigkeit des fortwährenden 
Veränderns in der modernen Welt hinweist. 
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1.1 Problemaufriss 

Städte und Gemeinden befinden sich seit etwa 20 Jahren in einem kontinuierli-

chen Prozess der grundlegenden Modernisierung ihrer bisherigen Verwaltungs-

strukturen. Angestrebt wird eine Weiterentwicklung der bürokratisch und streng 

hierarchisch aufgebauten Hoheitsverwaltung hin zu einem ziel- und kundenorien-

tierten, wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmen, das für seine 

Kunden - Bürger und Wirtschaft - optimale Dienstleistungen bereitstellt. Insbe-

sondere mit dem Neuen Steuerungsmodell (NSM)4 sollte dem Bürokratiemodell 

eine den heutigen Handlungserfordernissen einer zunehmend dynamischeren 

Umwelt angemessenere Konzeption entgegen gestellt werden. Dabei stand der 

Abbau zentraler Strukturen im Fokus, um in dezentralen Verwaltungseinheiten 

mit eigener Entscheidungs- und Ergebnisverantwortung effektiver und effizienter 

arbeiten zu können.5 Insgesamt sind die Umsetzungsstände jedoch sehr unter-

schiedlich: viele Kommunen haben zwar einzelne Elemente des NSM umgesetzt, 

aber nur wenige haben das Gesamtkonzept realisiert.6 Insbesondere der Bereich E-

Government7 ist im Zuge dieser Modernisierungsbestrebungen vernachlässigt 

worden.  

Daneben steht die Verwaltung heute zudem immer häufiger vor dem Problem, 

sich mit unterschiedlichsten Interessen, Standpunkten und Erwartungen der Bür-

ger auseinandersetzen zu müssen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, die Legi-

timation und Akzeptanz gegenüber Entscheidungen zu verbessern, sondern viel-

mehr durch die Berücksichtigung unterschiedlichen Wissens bessere und nachhal-

tigere Entscheidungen treffen zu können. Der komplexe Bereich der Bürgerbetei-

ligung kann unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden, im 

vorliegenden Beitrag liegt das Augenmerk auf dem Einsatz elektronischer Bür-

                                                 
4 Das NSM wurde ausgehend vom New Public Management als ganzheitliches Konzept zur Ver-
waltungsmodernisierung durch die KGSt entwickelt.  
5 Vgl. Hopp, H./ Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, Organisations- und Per-
sonalarbeit in modernen Kommunalverwaltungen, 3. Aufl., Stuttgart 2008, S. 122 f (im Folgenden 
zit. als „Hopp, H./ Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung“). 
6 Vgl. Hopp, H./ Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, S. 27 ff. 
7 Siehe Kap. 2.2. Wo immer das Internet als Kommunikationsmedium einbezogen wird, wird dies 
sprachlich durch ein vorgeschaltetes großes oder kleines „E“ ausgedrückt, vgl. Kubicek, H./ Lippa, 
B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, Die Integration von Online-Elementen in 
Beteiligungsverfahren auf lokaler Ebene, Berlin 2009, S. 27 (im Folgenden zit. als „Kubicek, H./ 
Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung“). 
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gerbeteiligung. Nachdem die Bürger von traditionellen Kommunikationsformen 

wie Bürgerversammlungen in förmlichen Verfahren oder runden Tischen in in-

formellen Verfahren nur wenig Gebrauch machen8, liegt die Hoffnung seit der 

rasanten Entwicklung des Internets und den daraus resultierenden Schlagworten 

E-Democracy und E-Partizipation9 auf elektronischen Kommunikationsinstru-

menten. Nicht zuletzt unter dem Blickwinkel sinkender Wahlbeteiligung an 

Kommunalwahlen und einer anhaltenden Politikverdrossenheit sollte über diese 

neue Form der Bürgerbeteiligung nachgedacht werden, da es zunehmend schwie-

riger wird, Bürger außerhalb der Wahlen für kommunale Belange zu motivieren.10 

Die Politikverdrossenheit von Teilen der Bürgerschaft liegt dabei nicht in einem 

zunehmendem politischen Desinteresse oder einer generellen Verweigerungshal-

tung gegenüber Kommunalpolitik begründet. Vielmehr soll dadurch zum Aus-

druck gebracht werden, dass bisherige Formen der Bürgerbeteiligung nicht mehr 

ansprechend sind und aufgrund dessen neue, direkte Formen der Beteiligung ent-

stehen sollen.11  

Im europäischen Raum sind bereits erste Versuche elektronischer Bürgerbeteili-

gung durchgeführt worden12, deren Ziel und Zweck auf europäischer und kom-

munaler Ebene jedoch zwangsläufig verschieden sind. Das Projekt VoicE fokus-

siert eine stärkere Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen der Europä-

ischen Union (EU)13, hier geht es folglich um Demokratisierung in Form politi-

scher Teilhabe. Die Verwaltung entscheidet dagegen nicht nach Mehrheit, sondern 

nach Recht und Gesetz. Es kann daher nicht um eine Demokratisierung der Ver-

waltung gehen, sondern vielmehr um eine stärkere Beteiligung der Bürger am 

Verwaltungshandeln. In diesem Fall ist von Partizipation zu sprechen. Die Forde-

rung nach mehr Beteiligung am Verwaltungshandeln bezieht sich dabei nicht auf 

                                                 
8 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 11. 
9 Siehe Kap. 2.2.1 und 2.2.2. 
10 Vgl. Witte, K., „Führung heute – zwischen Wahlen, Sachzwang und Visionen“, in innovative 
Verwaltung, Heft 3, 2009, S. 10. 
11 Vgl. Roth, R., „Die Kommune als Ort der Bürgerbeteiligung“, in: Klein, A./ Schmalz-Bruns, R. 
(Hrsg.), Politische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland, Möglichkeiten und Gren-
zen, 1. Aufl., Baden-Baden 1997, S. 417 f. 
12 Siehe Kap. 3. 
13 Zu EU-Entscheidungsverfahren vgl. vertiefend Weidenfeld, W./ Wessels, W. (Hrsg.), Europa 
von A bis Z, Taschenbuch der europäischen Integration, 11. Aufl. Berlin 2009, S. 119 ff (im Fol-
genden zit. als „Weidenfeld, W./ Wessels, W., Europa von A bis Z“).  
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einzelne, alltägliche Vorgänge in der Verwaltung, sondern auf strategische Wei-

chenstellungen in der Kommune. 

Die Kommunen sind durch Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse der EU in 

vielfacher Weise betroffen, insbesondere die europäische Rechtsetzung über 

Richtlinien und Verordnungen beeinflussen die eigenverantwortliche Wahrneh-

mung der örtlichen Angelegenheiten. Derzeit befinden sich Kommunen im Mo-

dernisierungsprozess durch das Inkrafttreten der DLR und der damit verbundenen 

Verpflichtung zur Umsetzung der Vorgaben. In diesem Kontext stellt vor allem 

die Einrichtung der in der Richtlinie geforderten E-Government-Strukturen eine 

besondere Herausforderung dar.  

 

1.2 Adressaten und Ziele der Arbeit  

Die vorliegende Arbeit richtet sich primär an kommunale Entscheidungsträger 

und Verwaltungsmitarbeiter, die aus der Umsetzung der rechtlich geforderten 

Maßnahmen der DLR einen zusätzlichen Nutzen für ihre Kommune erzielen 

möchten, indem elektronische Bürgerbeteiligung als weiteres Element des E-

Government eingeführt wird. 

Die Diskussion über elektronische Bürgerbeteiligung findet meist auf sehr allge-

meinem Niveau statt: Kommunen sollten sich aufgrund der Forderung der Bür-

ger14 nach mehr Transparenz und Beteiligung öffnen und eine Kultur der Partizi-

pation schaffen. In dieser Diskussion finden sich jedoch kaum Ansatzpunkte für 

die alltägliche administrative Arbeit der Kommunen. In diesem Sinne beschäftigt 

sich vorliegende Arbeit vor dem Hintergrund der Vielzahl von Anforderungen an 

die Modernisierung des öffentlichen Sektors konkret mit Handlungsoptionen zur 

Erschließung neuer kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten mittels elektronischer 

Kommunikationsinstrumente im Zuge der Umsetzung der DLR. Die Arbeit soll 

bei den Abwägungen zur Einführung einer elektronischen Bürgerbeteiligungs-

plattform eine Entscheidungshilfe zu Gunsten einer nachhaltig angelegten Umset-

zung dieses Projekts sein.  
                                                 
14 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass, auch wenn in der vorliegenden Arbeit aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit an bestimmten Stellen nur die grammatikalisch maskuline Form ver-
wendet wurde, die Bezeichnung selbstredend gleichermaßen für Personen des weiblichen sowie 
des männlichen Geschlechts gilt. 
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Es soll untersucht werden, ob und inwieweit elektronische Bürgerbeteiligung, wie 

sie durch das Projekt VoicE auf europäischer Ebene erstmals zum Einsatz ge-

kommen ist, zur Modernisierung der Kommunalverwaltung beitragen kann. Dazu 

wird mit der Erläuterung der Modernisierung durch die DLR zunächst der Anlass 

für die Einführung elektronischer Bürgerbeteiligung und die damit einhergehen-

den Herausforderungen dargestellt (Kapitel 2). Dabei liegt der Schwerpunkt auf 

E-Government und elektronischer Bürgerbeteiligung als einer Teilstruktur. Auf 

europäischer Ebene gibt es bereits erste Bestrebungen im Bereich elektronischer 

Bürgerbeteiligung (Kapitel 3), deren Tauglichkeit und Einsatzfähigkeit anhand 

des Projekts VoicE auf kommunaler Ebene unter Berücksichtigung kommunaler 

Spezifika überprüft werden soll (Kapitel 4). Die vorliegende Arbeit wird mit ei-

nem Gesamtergebnis (Kapitel 5) und einem Ausblick (Kapitel 6) auf künftige 

Entwicklungen in diesem Bereich enden. 

  

2 Modernisierung durch die Europäische Dienstleis-

tungsrichtlinie 

Aufgrund des fortschreitenden Prozesses der europäischen Integration wird auf 

Kommunen in vielfältiger Weise rechtlich und tatsächlich immer stärker einge-

wirkt. Beträchtliche Auswirkungen auf die gesamte öffentliche Verwaltung in 

allen Mitgliedstaaten hat hierbei die Umsetzung der DLR15. Die im Dezember 

2006 verabschiedete Richtlinie verpflichtet16 die Mitgliedstaaten, durch den Ab-

bau bestehender rechtlicher und administrativer Hindernisse die grenzüberschrei-

tende Erbringung von Dienstleistungen17 zu vereinfachen. Damit soll zur Liberali-

sierung und Stärkung des europäischen Binnenmarktes und zur Verbesserung der 
                                                 
15 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt. Die DLR ist Teil der im Jahr 2000 beschlossenen Lissa-
bon-Strategie, die zum Ziel hat, die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft im weltwei-
ten Wettbewerb nachhaltig zu stärken. 
16 Nach Art. 249 Abs. 3 EG sind Richtlinien für jeden EU-Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wer-
den, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich. Sie überlassen indessen die Wahl der 
Form und der Mittel den innerstaatlichen Stellen. 
17 Als Dienstleistung gilt jede von Art. 50 EG-Vertrag erfasste, selbständige, regelmäßig entgeltli-
che Tätigkeit im gewerblichen, kaufmännischen, handwerklichen und freiberuflichen Sektor, vgl. 
Nerb, G./ Schmalholz, H./ Frank, B./ u.a., Chancen und Risiken veränderter Rahmenbedingungen 
für die Dienstleistungsunternehmen durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie, München 2006, S. 5 
(im Folgenden zit. als „Nerb, G./ Schmalholz, H./ Frank, B./ u.a., Chancen und Risiken“). 
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Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beigetragen werden.18 Sie gilt 

für die Erbringung eines breiten Spektrums von Dienstleistungen für Privatperso-

nen und Unternehmen, beispielsweise für Bau- und Handwerks- sowie Informati-

onsdienstleistungen.19 Die EU-Mitgliedsstaaten waren gefordert, die Richtlinie bis 

zum 28. Dezember 2009 vollständig umzusetzen; in deutschen Kommunalverwal-

tungen wurde bis zu diesem Stichtag jedoch erst ca. ein Drittel der Pflichtanforde-

rungen umgesetzt.20  

 

2.1 Verwaltungsinterne Änderungen 

Kommunen werden aus der Richtlinie mehrere Umsetzungspflichten auferlegt. 

Nach Art. 13 DLR müssen Genehmigungsverfahren und –formalitäten vereinfacht 

werden21, damit Anträge unverzüglich innerhalb einer festgelegten Frist22 bearbei-

tet werden können. Dies führt zur Beschleunigung der Verfahren, zudem gilt die 

Genehmigung als erteilt, falls der Antrag nicht innerhalb der Frist beantwortet 

wird. Zum Bürokratieabbau beitragen soll auch die Normenprüfung (Artikel 5), 

bei der die für die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit gelten-

den Rechtsvorschriften mit dem Ziel analysiert werden müssen, sie in Bezug auf 

die Verfahrensvereinfachung an die Anforderungen der Richtlinie anzupassen.  

Von besonderer Wichtigkeit hinsichtlich der Änderungen sind die Verpflichtung 

zur Benennung einheitlicher Ansprechpartner und die elektronische Verfahrens-

abwicklung. 

 

 

                                                 
18 Vgl. von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie, Gestaltungsoptionen, Rahmenarchitektur, technischer Lösungsvorschlag, 
Stuttgart 2008, S. 13 (im Folgenden zit. als „von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie“). 
19 Vgl. Nerb, G./ Schmalholz, H./ Frank, B./ u.a., Chancen und Risiken, S. 6 f. Zum Anwendungs-
bereich der DLR vgl. vertiefend: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften (Hrsg.), Handbuch zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, Luxemburg 2007, S. 10 – 
16. 
20 Vgl. Hochschule Harz (FH)/ MATERNA GmbH Information & Communications (Hrsg.), Ab-
schlussbericht EG-DLR-Studie 2009, S. 11 (siehe Anlage 1).  
21 Hierzu und zum Folgenden vgl. von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie, S. 13. 
22 Fristbeginn ist das vollständige Vorhandensein aller einzureichenden Unterlagen, vgl. von Lu-
cke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, S. 13. 
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Einheitlicher Ansprechpartner (Art. 6 Abs. 1 DLR) 

Art. 6 DLR verpflichtet die Mitgliedstaaten23, sicherzustellen, dass 

Dienstleistungserbringer alle für die Aufnahme und Ausübung ihrer 

Dienstleistungstätigkeit nötigen Verfahren und Formalitäten über eine einzige 

Anlaufstelle abwickeln können. Hinter diesem Kerngedanken der Richtlinie steht 

die Idee, dass sich Behörden untereinander zu koordinieren haben, nachdem der 

Dienstleistungserbringer bei einer einzigen Kontaktperson sein verschiedene 

Behörden betreffendes Anliegen vorgebracht, die notwendigen Anträge gestellt 

und die erforderlichen Unterlagen abgegeben hat. Damit soll das Ziel verfolgt 

werden, die gesamten Verwaltungskontakte, auch über nationale 

Verwaltungsgrenzen und Zuständigkeiten hinaus, auf ein Minimum zu reduzieren. 

Der einheitliche Ansprechpartner ist in der Funktion des Beraters und Lotsen 

koordinierend tätig. Außerdem ist er für die Bereitstellung und verständliche 

Aufbereitung relevanter Informationen sowie für die Verfahrenskorrespondenz 

und die Entgegennahme und Weiterleitung von Änderungsmitteilungen und 

genehmigungsrelevanten Pflichtmeldungen verantwortlich. In Deutschland soll 

der einheitliche Ansprechpartner nicht nur Dienstleistungserbringern, die in einem 

anderen Mitgliedstaat eine Dienstleistungstätigkeit erbringen wollen, sondern 

auch inländischen Unternehmen zur Verfügung stehen.  

 

E-Government im Sinne elektronischer Verfahrensabwicklung (Art. 8 Abs. 1 

DLR) 

Der Sektor E-Government liegt in Deutschland weit unter dem Stand im Ver-

gleich zu anderen europäischen Ländern: laut der achten Benchmark-Studie24 zu 

E-Government findet sich die Online-Verfügbarkeit deutscher Behördendienste 

lediglich im unteren Drittel wieder.25  

Die Umsetzung der DLR ist ein wesentlicher Faktor für die weitere Entwicklung 

des E-Government, da Behörden aller Verwaltungsebenen mit dem Grundsatz der 

                                                 
23 Hierzu und zum Folgenden vgl. von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie, S. 16, 25, 28. 
24 In Auftrag gegeben von der Generaldirektion für die Informationsgesellschaft und Medien der 
Europäischen Kommission. 
25 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hrsg.), „E-Government tritt in Deutschland auf der Stel-
le“, Artikel vom 23. November 2009, S. 17 (siehe Anlage 2). 
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elektronischen Verfahrensabwicklung die Verpflichtung auferlegt wird, dass alle 

Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleis-

tungstätigkeit betreffen, elektronisch abgewickelt werden können.26Ausländische 

Unternehmer erhalten damit ein einklagbares Recht, das Verfahren mit der deut-

schen Verwaltung elektronisch abzuwickeln. Die bisherigen Abläufe in der Ver-

waltung müssen daher neu und effektiv organisiert werden, weshalb elektronische 

Verfahrensabwicklung ein Schlüsselelement ist für die Erreichung des Ziels, 

Verwaltungsverfahren für Erbringer von Dienstleistungen einfacher zu gestalten. 

Bei der Gestaltungsfrage für E-Government stellt sich für die Verwaltung somit 

nicht die Frage ob, sondern wie schnell umgesetzt wird.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll dem Begriff die Speyerer Definition zugrunde ge-

legt werden27, wonach „Electronic Government (…) die Abwicklung aller Prozes-

se im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung mit Unterstützung von In-

formations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien [um-

fasst].“28  

E-Government wird bislang weitgehend immer noch als „bloße Elektrifizierung 

vorhandener Verwaltungsverfahren“29 verstanden. Mit dieser einseitigen Betrach-

tung werden allerdings viele Chancen vergeben, moderne Strukturen in der öffent-

lichen Verwaltung aufzubauen.  

 

2.2 E-Government als Element der Good Governance 

Mit der Hinwendung zu E-Government in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 

soll es nachfolgend im Besonderen um neue Formen und Methoden der Kommu-

nikation zwischen Verwaltung und Bürger gehen und E-Government folglich als 

Element der Good Governance betrachtet werden.  

                                                 
26 Vgl. von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie, S. 13. 
27 Die Definitionen des Begriffs E-Government variieren in den Bestimmungskriterien. 
28 Hach, H., Evaluation und Optimierung kommunaler E-Government-Prozesse, Diss., 1. Aufl., 
Baden-Baden 2007, S. 5. 
29 Schliesky, U., „Das Ende der deutschen Verwaltung? Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie 
– Anstoß zur Verwaltungsmodernisierung und Zwang zur Verwaltungsreform“, in: Schliesky, U. 
(Hrsg.), Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung, Teil 1: 
Grundlagen, Kiel 2008, S. 30 f. 
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Good Governance, die „Gute Regierungsführung“, hat sich aufgrund der Ende der 

90er Jahre eintretenden Ernüchterung über das NSM und einer entsprechenden 

Reformmüdigkeit parallel als neue Reformrichtung herausgebildet. Zechner defi-

niert den Begriff als ein „Konzept, das Prinzipien, Ansätze und Vorgaben für gu-

tes Regieren und Verwalten zur Förderung der Interaktion und der politischen 

Willensbildung unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und technologischer 

Veränderungsprozesse beschreibt.“30 Es bezeichnet ein gutes Steuerungs- und 

Regelungssystem einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie Staat oder Ge-

meinde, bei dem im Unterschied zum NSM Managementaspekte nicht mehr im 

Vordergrund stehen. Nach dem Konzept des Good Governance kommt dem Staat 

neben der Schaffung einer effizienten und kundenorientierten Verwaltung auch 

die Aufgabe zu, den Bürger in das politische bzw. administrative Geschehen ein-

zubeziehen und das Verantwortungsbewusstsein für gesellschaftliche Angelegen-

heiten zu stärken. Die Verwaltung soll sich wieder verstärkt mit gesellschaftlichen 

Problemen befassen, sich dafür verantwortlich fühlen und die Gesellschaft sozial 

und gerecht steuern. Bei diesem Ansatz steht somit verstärkt die Kooperation mit 

gesellschaftlichen Akteuren im Vordergrund.31  

E-Government meint in diesem Zusammenhang daher nicht die Digitalisierung 

von Verwaltungsabläufen, sondern wird verstanden als „Einsatz der Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien32 in öffentlichen Verwaltungen in Verbin-

dung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkeiten, um öffentliche 

Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und 

Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern.“33 Es beinhaltet somit neben den 

Informations- und Austauschbeziehungen zwischen Behörden und den elektroni-

schen Behördendiensten gegenüber Bürgern und Unternehmen auch die Informa-

tions-, Kommunikations- und Partizipationsbeziehungen zwischen Behörde und 
                                                 
30 Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-Government, Strategien, Lösungen und Wirtschaftlichkeit, 
Stuttgart 2007, S. 462 (im Folgenden zit. als „Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-Government“). 
31 Vgl. Hopp, H./ Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, S. 30, 152 f. 
32 Sammelbegriff für alle technischen Verfahren und Geräte zur elektronischen Datenverarbeitung 
und zur Unterstützung von Kommunikation über elektronische Medien, vgl. Zechner, A. (Hrsg.), 
Handbuch E-Government, S. 464. So auch Brüne, K., Lexikon Kommunikationspolitik, Werbung 
– Direktmarketing – Integrierte Kommunikation, 1. Aufl., Frankfurt/ Main 2008, S. 69 (im Fol-
genden zit. als „Brüne, K., Lexikon Kommunikationspolitik“). 
33 Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung der Kommission „Die Rolle elektronischer Behör-
dendienste (eGovernment) für die Zukunft Europas“, KOM (2003) 567, 29.09.2003, S. 8 (siehe 
Anlage 3). 
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Bürger.34 E-Government kann somit demokratische Prozesse fördern, wenn Bür-

ger und Unternehmen auf Online-Portalen der Verwaltung Auskunft und Transpa-

renz über die Verwaltungsarbeit erhalten und sich bei Bedarf an Projekten und 

Vorhaben beteiligen können oder ihre Einschätzungen weitergeben.35 In diesem 

Zusammenhang ist vom Begriff der E-Democracy zu sprechen. 

 

2.2.1 E-Democracy 

Die fortschreitende Entwicklung des Internets eröffnet neue Kommunikations-

möglichkeiten und birgt damit ein besonderes demokratiepolitisches Potenzial. 

Kommunen erhalten die Möglichkeit, transparenter zu werden und direkt mit den 

Bürgern in Kontakt zu treten, was wiederum neue Formen der Bürgerbeteiligung 

an Verwaltungsentscheidungen ermöglicht. Der Begriff der E-Democracy, der 

„Elektronischen Demokratie“, bezeichnet sämtliche Partizipationsoptionen an 

Willensbildungsprozessen öffentlicher Institutionen mit Unterstützung der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien (IKT).36 Der Bürger kann diese Opti-

onen zeit- und ortsunabhängig ausüben, was zu verbesserten Kommunikations- 

und Beteiligungsstrukturen beitragen kann.37 Die von der Verwaltung initiierten 

Prozesse der E-Democracy teilen sich dabei in die Bereiche „E-Voting“, die 

Durchführung von Wahlen in Form der direkten elektronischen Stimmabgabe als 

Alternative oder Ergänzung zur Urnen- oder Briefwahl,38 und „E-Partizipation“, 

die elektronische Bürgerbeteiligung an kommunalen Entscheidungsprozessen. 

Dabei grenzt sich E-Democracy von E-Partizipation dadurch ab, dass hier inter-

netgestützte Formen demokratischer Teilhabe als technische Unterstützung bereits 

praktizierter Beteiligungsverfahren verwendet werden.39  

 

                                                 
34 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, Entwicklungsstufen einer demokratischen Wis-
sensgesellschaft, Berlin Heidelberg 2009, S. 5 (im Folgenden zit. als „Meier, A., eDemocracy & 
eGovernment“). 
35 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 211. 
36 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 27. 
37 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 3 f. So auch Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-
Government, S.457. 
38 Vgl. Goerdeler, A., „E-Voting“, in Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-Government, Strategien, 
Lösungen und Wirtschaftlichkeit, Stuttgart 2007, S. 391 ff. So auch Zechner, A. (Hrsg.), Hand-
buch E-Government, S. 461. 
39 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 27. 
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2.2.2 Elektronische Bürgerbeteiligung 

Der Begriff der elektronischen Bürgerbeteiligung als Teilbereich der E-

Democracy wird dagegen nicht als Digitalisierung bestehender Beteiligungsver-

fahren verwendet. Elektronische Bürgerbeteiligung hat das Ziel, mit Hilfe der IKT 

„neue Beteiligungsverfahren zu entwickeln und diese als Teil einer neuen Verwal-

tungs- und Entscheidungskultur zu etablieren“.40 Diese Form der Beteiligung be-

zeichnet damit die Bestrebungen, unter Einsatz elektronischer Kommunikations-

instrumente die Mitwirkung der Bürger an Verwaltungs- und Entscheidungspro-

zessen zu fördern. Kommunikationsinstrumente sind grundsätzlich „Instrumente, 

die zur Erreichung von Kommunikationszielen bei unterschiedlichen Zielgruppen 

zum Einsatz kommen können.“41 Als Teil der Online-Kommunikation42 zählen 

dazu insbesondere elektronische Kommunikationsinstrumente, die sich durch ein 

hohes Maß an Interaktivität bzw. Dialogfähigkeit auszeichnen. In vorliegender 

Arbeit sollen unter dem Begriff die Instrumente „Blog“, „Diskussionsforum“ und 

„elektronische Abstimmung“ verstanden werden.43  

Mittels elektronischer Bürgerbeteiligung wird der Bürger zu einem frühen Zeit-

punkt aufgefordert, bei der Rahmenfestlegung und inhaltlichen Gestaltung von 

Verwaltungsentscheidungen mitzuwirken. Der Bürger ist also wichtiger Bestand-

teil im Prozess, wenngleich die zu treffende Entscheidung letztlich in der Verant-

wortung der legitimierten Entscheidungsträger liegt.44 Folgende Abbildung45 soll 

die Verortung des Teilbereichs der elektronischen Bürgerbeteiligung visualisieren. 

 

                                                 
40 Märker, O./ Wehner, J., „E-Participation: Gewinnung bürgerschaftlicher Expertise zur Qualifi-
kation von Planungs- und Entscheidungsprozessen“ in Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-
Government, Strategien, Lösungen und Wirtschaftlichkeit, Stuttgart 2007, S. 369 f (im Folgenden 
zit. als „Märker, O./ Wehner, J., „E-Participation““). 
41 Brüne, K., Lexikon Kommunikationspolitik, S. 84. 
42 Die Kommunikation mithilfe des Internets als Kommunikationsmedium; vgl. Brüne, K., Lexi-
kon Kommunikationspolitik, S. 125. 
43 Siehe Kap. 4.3.2.3 - 4.3.2.5. 
44 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 48 f. 
45 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 1: Einordnung des Begriffs E-Partizipation 

 

Unter dem Oberbegriff der Good Governance wird der Sektor E-Government als 

wichtiges Element dieses Reformkonzepts herausgegriffen. E-Government soll 

sich durch eine ausgewogene Kombination elektronischer Dienstleistungen und 

Formen der elektronischen Partizipation auszeichnen, was wiederum an die Ideen 

des Good Governance anknüpft. E-Government im weiteren Sinn verbindet somit 

elektronische Bürgerdienste und Informationsangebote mit der Stärkung partizipa-

tiver Elemente und wird mit dem Begriff der E-Democracy als Teilbereich des E-

Government bezeichnet. Eine Ausprägung der E-Democracy ist wiederum E-

Partizipation, die elektronische Bürgerbeteiligung. 

Welche konkreten Vorteile die Einrichtung einer elektronischen Bürgerbeteili-

gungsplattform in der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger mit sich 

bringen kann, wird nachfolgend erläutert. Der Begriff der „Plattform“ wird dabei 

als spezielles Zugangssystem verstanden, über das die Anwender einen direkten 

Zugang zu Informationen und die Möglichkeit der elektronischen Beteiligung an 
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Verwaltungsvorhaben erhalten. Der Zugriff ist ausschließlich über Internettechno-

logien möglich.46 

 

2.2.2.1 Potenziale auf kommunaler Ebene 

Neben allgemein gehaltenen und häufig zitierten Vorteilen elektronischer Bürger-

beteiligung, etwa der Entwicklung einer neuen Kommunikationskultur zwischen 

Bürger und Verwaltung und der damit verbundenen Förderung des Gemein-

schaftsdenkens und der Stärkung der Identifikation des Bürgers mit der Kommu-

ne, bestehen für Verwaltung und Bürger ganz konkrete Mehrwerte.  

 

Nutzung von Synergieeffekten 

Bürger sind Experten in unterschiedlichen Lebensbereichen und können sich mit 

ihren Potenzialen einbringen.47 Indem der Bürger die Möglichkeit erhält, sein in-

dividuelles Wissen und seine Meinung zu veröffentlichen, kann er sich mit ande-

ren Bürgern über kommunale Themen austauschen, gemeinsame Ideen und Vor-

stellungen entwickeln und mit ihnen an Inhalten arbeiten, die die Verwaltung zur 

Diskussion frei gestellt hat. Dabei steigen Qualität und Richtigkeit der Beiträge, 

wenn sie von anderen Bürgern eingesehen und kommentiert werden können. Die 

Verwaltung profitiert im Gegenzug davon, sich dieses gemeinsam produzierte 

Wissen für ihr Verwaltungshandeln zunutze zu machen, etwa um eigene neue 

Inhalte zu produzieren oder die vorhandenen Inhalte zu bewerten. Kommunalen 

Entscheidungsträgern können sich daraus bisher nicht bedachte Ideen oder andere 

Sichtweisen erschließen, die aus der eingespielten Routine der Verwaltung heraus 

noch nicht in Erwägung gezogen wurden. 

 

 

 

                                                 
46 In Anlehnung an von Lucke, J./ Eckert, K.-P./ Breitenstrom, C., IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie, S. 18. 
47 Hierzu und zum Folgenden in Anlehnung an Wewer, G., „Vom Bürger zum Kunden? Beteili-
gungsmodelle und Verwaltungsreform“, in: Klein, A./ Schmalz-Bruns, R. (Hrsg.), Politische Be-
teiligung und Bürgerengagement in Deutschland, Möglichkeiten und Grenzen, 1. Aufl., 1997, S. 
464 (im Folgenden zit. als „Wewer, G., „Beteiligungsmodelle und Verwaltungsreform““). Vgl. 
auch Märker, O./ Wehner, J., „E-Participation“, S. 367 ff. 
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Höhere Legitimation von Verwaltungsentscheidungen 

In größeren Städten und Gemeinden ist eine zunehmende Anzahl umstrittener 

Entscheidungen zu beobachten.48 Insbesondere bei Entscheidungen zu bedeuten-

den Weichenstellungen in der Kommune und damit öffentlichkeitswirksamen 

Planungsmaßnahmen muss die Verwaltung immer zwingend einkalkulieren, dass 

Bürgerinitiativen oder andere Interessengruppen  in den kommunalen Entschei-

dungsprozess eingreifen und die Vorhaben zumindest verzögern. Planungsvorha-

ben werden damit zu Streitfällen, weil eine Entscheidung und die damit verbun-

dene Begründung der Behörde von Teilen der Bürgerschaft nicht akzeptiert wird.  

Entscheidungen werden dagegen stärker akzeptiert, je mehr und je früher die Bür-

ger in die Willensbildung einbezogen werden.49 Werden schon im Vorfeld der 

Entscheidungsfindung möglichst viele Anmerkungen und Bedenken der Bürger 

berücksichtigt und ein Konsens gesucht50, stößt die daraufhin getroffene Ent-

scheidung auf weniger Protest und Widerstand. Indem sich die Verwaltung mittels 

einer elektronischen Plattform dem Einfluss gesellschaftlicher Akteure öffnet und 

öffentliche Vorhaben diskutieren und kommentieren lässt, trägt dies dazu bei, die 

Bürger zur Mitarbeit an Problemlösungen zu bewegen und gründet darüber hinaus 

Entscheidungen oder Planungen der Verwaltung auf Basis breiterer Sachdiskussi-

on. Der Sachverhalt wird facettenreicher ausgelotet und Folgedimensionen besser 

ausgeleuchtet. Diese Form der Kooperation zwischen Verwaltung und Bürger 

ermöglicht der Kommune, die allgemeine Akzeptanz ihrer Entscheidungen zu 

erhöhen.  

 

Schaffung einer zentral verfügbaren Wissensquelle 

Das Internet ermöglicht Bürger und Verwaltung, unabhängig von Ort und Zeit auf 

die Plattform zuzugreifen und sich über den aktuellen Stand der Diskussion zu 

informieren. Der spezifische Vorteil für die Verwaltung liegt dabei in der orts- 

und zeitunabhängigen Einholung von Bürgermeinungen. Die Plattform dient hier 

                                                 
48 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, Das politische Potenzial 
von Bürgerengagement, S. 146 (im Folgenden zit. als „Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Ko-
operative Demokratie“). 
49 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 264. 
50 Hierzu und zum Folgenden in Anlehnung an Wewer, G., Beteiligungsmodelle und Verwaltungs-
reform, S. 464-466. 
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gleichermaßen als eine Art „Frühwarnsystem“, da sich Bedürfnisse der Bürger 

erspüren lassen und somit frühzeitig auf gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss 

genommen werden kann.51 Äußern einige Bürger beispielsweise vermehrt ihren 

Unmut über ein bevorstehendes Vorhaben, kann diesem Thema ein erhöhter In-

formations- und Diskussionsbedarf zugeschrieben, zeitnah und gezielt darauf rea-

giert und ggf. lenkend eingegriffen werden. So können etwa bestehende Teilent-

scheidungen angepasst oder zusätzliche Informationsveranstaltungen anberaumt 

werden. Der Bürger profitiert im Gegenzug davon, Ort, Zeit und Umfang seiner 

Beteiligung selbst zu bestimmen, ohne eine entsprechende Informationsveranstal-

tung besuchen zu müssen.52 Daneben kann die allerseits zugängliche, umfassende 

Dokumentation über den Stand der Diskussion einschließlich der gesammelten 

Argumente zur Versachlichung und damit qualitativen Verbesserung der Ent-

scheidung beitragen.53  

 

Effektivitätsgewinn im Verwaltungsablauf 

Mit der elektronischen Beteiligung ist die Absicht verbunden54, eine große Grup-

pe von Bürgern zu mobilisieren. Die Verwaltung kann auf einer elektronischen 

Plattform schnell und zeitnah jederzeit Inhalte bereitstellen und aktualisieren, die 

von allen Haushalten, die über einen Internetanschluss verfügen, eingesehen wer-

den können. Dies ist sowohl für die Verwaltung in Bezug auf die Verbreitung von 

Nachrichten interessant, da die Nutzer schnell erreichbar sind, als auch für die 

Bürger als Konsumenten der Inhalte, da sie immer aktuell informiert sind. Die 

Nutzung elektronischer Kommunikationsinstrumente ermöglicht es der Kommu-

ne, zeitgleich und direkt mit den Bürgern zu kommunizieren und auf Anliegen 

und Anregungen einzugehen, was sonst nur bei Veranstaltungen oder persönli-

chen Gesprächen möglich ist.  

Elektronische Beteiligung kann im Gegensatz zu einer punktuellen Veranstaltung 

auf einer Zeitachse organisiert werden, wodurch mehr Zeit zur Verfügung steht 

                                                 
51 In Anlehnung an Wewer, G., „Beteiligungsmodelle und Verwaltungsreform“, S. 464. 
52 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 167. So auch Kubicek, H./ Lippa, B./ West-
holm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 107. 
53 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 167. 
54 Hierzu und zum Folgenden vgl. Landsberg, W., eGovernment in Kommunen, Grundlagen und 
Orientierungshilfen, 1. Aufl., Heidelberg/ München/ Berlin 2004, S. 162 f. 
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als in einer öffentlichen Versammlung. Zudem kann aufgrund der Anonymität des 

Internets auch die Meinung derjenigen erfahren werden, die sich bei öffentlichen 

Diskussionen nicht zu Wort melden oder nicht treffend argumentieren können. Es 

kann somit gelingen, den oftmals kleinen Kreis aus immer denselben aktiven Bür-

gern55 auszuweiten und auch einzelne unorganisierte Bürger einzubeziehen, die 

über die klassischen Beteiligungsformen nur schwer erreichbar sind.56 Ein ent-

scheidender Vorteil dieser Beteiligungsform liegt daher darin, dass durch die 

Verwendung elektronischer Kommunikationsinstrumente bei gleichem Ressour-

ceneinsatz ein deutlich größerer Kreis an Bürgern angesprochen und einbezogen 

wird. Der Bürger wiederum kann seine Ideen stärker einbringen und sich gemein-

sam mit anderen Akteuren gestaltend beteiligen, während er in einer klassischen 

Informationsveranstaltung in der Regel nur kurze Aussagen zu Detailfragen abge-

ben kann.57 Der Diskussionsprozess wird somit gründlicher und streitfreier.  

 

Imageaufbesserung durch mehr Transparenz 

Durch die Aktivitäten der Kommune auf der Plattform und die damit einherge-

hende Transparenz administrativer Entscheidungen werden Diskussions- und Ent-

scheidungsprozesse sowie ihre Folgen für Außenstehende besser nachvollzieh-

bar.58 Bei interessierten Bürgern und kritischen Meinungsbildnern lässt sich Ver-

ständnis vermitteln, Distanz abbauen und Vertrauen aufbauen. Die Behörde de-

monstriert somit Bürgernähe, indem sie den Willen zeigt, Dinge im Sinne des 

Bürgers zu regeln - vorausgesetzt im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten. 

Daneben trägt dieses dialogorientierte Beteiligungsverfahren, bei dem Bürger die 

Möglichkeit haben, ihr Umfeld mitzugestalten und damit auch ihre Lebensqualität 

zu verbessern, dazu bei, Kommunen im zunehmenden Standortwettbewerb als 

bürgerfreundlich zu profilieren. Der Kommune ist es daher mittels elektronischer 

                                                 
55 Aus Ergebnissen der Partizipationsforschung stellen dies bei konventionellen Beteiligungsver-
fahren überwiegend Männer im fortgeschrittenen Alter mit hohen Bildungsabschlüssen und Be-
rufsprestige sowie Vereins- und Verbandsvertreter dar, vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., 
Kooperative Demokratie, S. 169. 
56 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 207. 
57 In Anlehnung an: Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 166, 172. 
58 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 208. 
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Beteiligung möglich, ihr Image59 in den Bereichen Kompetenz und Glaubwürdig-

keit weiterentwickeln.  

Diese Auflistung von Mehrwerten kann sicherlich fortgesetzt werden und sollte 

lediglich einen Eindruck vermitteln. Voraussetzung für einen erfolgreichen Ein-

satz auf kommunaler Ebene ist jedoch auch eine Auseinandersetzung mit den 

Herausforderungen, die diese Beteiligungsform mit sich bringt. 

 

2.2.2.2 Herausforderungen für Kommunen 

Grundlage elektronischer Bürgerbeteiligung ist der Zugang zum Internet. Trotz 

einer zunehmenden Internetverbreitung in der Bevölkerung gibt es demgegenüber 

immer noch eine entsprechende Zahl an Personen, die über keinen Internetzugang 

bzw. keine Internetkompetenz verfügt. Bestimmte gesellschaftliche Gruppen las-

sen sich daher nur eingeschränkt über das Internet erreichen, was eine allumfas-

sende Beteiligung der Bevölkerung verhindert. Für die Schülergeneration ist das 

Internet selbstverständlich; unter Rentnern ist die Nutzung weniger verbreitet, da 

der Großteil dieser Altersgruppe aufgrund der Neuartigkeit des Mediums im Beruf 

nicht mehr mit dem Internet in Berührung gekommen ist. Häufig ist allerdings 

gerade diese Gruppe besonders gesellschaftlich engagiert. Es besteht demnach 

eine Digitale Spaltung60, die die Gesellschaft in Bürger mit und ohne Netzkompe-

tenz teilt und somit Teile der Bevölkerung von der Beteiligung strukturell aus-

schließt.61  

Daneben stellt der gesetzlich verankerte Anspruch62 auf Barrierefreiheit eine Her-

ausforderung dar, wonach Internetangebote auch für Menschen mit körperlichen 

oder geistigen Beeinträchtigungen zugänglich sein müssen.63 Dazu gehören etwa 

die Möglichkeit des Abrufs von Inhalten mittels Bildschirmleseprogramm oder 

                                                 
59 Das Vorstellungsbild, das von einer Person oder einem Unternehmen ausgeht, vgl. Brüne, K., 
Lexikon Kommunikationspolitik, S. 67. Hier bezogen auf die Kommune als öffentliche Institution.  
60 Vgl. vertiefend Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-Government, S. 455.   
61 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 218. So auch Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kiß-
ler, L., Kooperative Demokratie, S. 208. 
62 Nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG muss die Verwaltung behinderte Menschen gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben beteiligen.  
63 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 88. 
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Sprachausgabe und das Vorhandensein von Textäquivalenten für Bilder oder Gra-

fiken.64 

Bevor sich der Bürger elektronisch beteiligen kann, muss er sich bei der Behörde 

identifiziert und registriert haben, um für die Beteiligung autorisiert zu werden.65 

Im Vorfeld sind daher Überlegungen anzustellen, wie die Zugangsrechte zur Platt-

form gestaltet werden. Hier ist abzuwägen zwischen Datenschutz einerseits und 

einfacher Bedienbarkeit andererseits. Dem Bürger muss zwar vermittelt werden, 

dass diese Form der Kommunikation nicht manipuliert werden kann und der Um-

gang mit seinen Zugangsdaten datenschutzrechtlich korrekt erfolgt. Das Beteili-

gungsangebot wird jedoch nur dann auf Nachfrage stoßen, wenn der Zugang für 

den Bürger möglichst unproblematisch ist.  

Die Verwaltung sollte sich zudem bewusst sein, dass mit der Nutzung elektroni-

scher Kommunikationsinstrumente ihr Auftritt in der Öffentlichkeit nicht mehr 

vollkommen selbstständig gesteuert, sondern beispielsweise die Arbeit der Mitar-

beiter öffentlich in Frage gestellt werden kann. 

Schließlich ist des Öfteren zu hören, dass von Ergebnissen elektronischer Bürger-

beteiligung aufgrund eines Anspruchsdenkens an Politik und Verwaltung Druck 

auf kommunale Entscheidungsträger ausgehen kann, der deren Entscheidungsfrei-

heit einschränkt.66 Rat und Verwaltung haben aber lediglich die anspruchsvolle 

Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abzuwägen und sich 

letztlich im Rahmen der Konsensfindung für einen der genannten Lösungsansätze 

zu entscheiden.67 

 

Zwischenergebnis 

Mit der Umsetzung der DLR ist ein umfassender verwaltungsorganisatorischer 

Handlungsbedarf verbunden. Im Sinne eines Übertragungseffekts68 können dabei 

Wirkungen erzielt werden, die über den eigentlichen Zielbereich der Richtlinie 

hinausgehen und sich auf weitere Bereiche der Verwaltung auswirken.  

                                                 
64 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 24 f. 
65 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 168. 
66 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 167 u. 259. 
67 In Anlehnung an Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 225 ff. 
68 Im Englischen der „Spill-Over-Effekt“. 
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Kommunen müssen sich im Zuge der Umsetzung mit der Einführung weiterer E-

Government-Strukturen auseinandersetzen69 und befinden sich damit bereits auf 

dem Weg, ihre Behördenstruktur komplett zu verändern. In diesem Zusammen-

hang ist die Überlegung anzustellen, elektronische Bürgerbeteiligung als besonde-

res Element des E-Government einzuführen, um damit aktuellen kommunalen 

Problemen zu begegnen und die Verwaltung nicht nur effizienter, sondern auch 

bürgerfreundlicher zu gestalten.  

Nicht nur zwischen Bürger und Kommunalverwaltung, sondern auch zwischen 

Bürger und Institutionen der EU ist aufgrund diverser Rahmenbedingungen eine 

andere Art der Kommunikation gefragt, die den Bürger zum Mitmachen anregen 

und zu einem besseren Austausch führen soll. Auf europäischer Ebene werden 

bereits Pilotprojekte elektronischer Bürgerbeteiligung durchgeführt. Im Folgenden 

soll eines dieser Projekte in den Vordergrund gestellt und Motive für den Hand-

lungsbedarf der EU erläutert werden. Ob elektronische Bürgerbeteiligung auf die-

ser Ebene im Einzelfall bereits gelungen ist, wird im weiteren Verlauf der Arbeit 

untersucht. 

 

3 Elektronische Bürgerbeteiligung auf europäischer E-

bene 

Die EU als demokratisches System hat gemäß Art. 10 Abs. 3 EUV70 Entscheidun-

gen so offen und bürgernah wie möglich zu treffen. Die Bürger sehen jedoch trotz 

zahlreicher Willensbekundungen der EU für mehr Beteiligung an europäischer 

Politik kaum konkrete Mitsprachemöglichkeiten bzw. sind der Auffassung, dass 

ihre Stimme in der EU kein Gewicht habe.71 Die geringe Transparenz des Gesetz-

gebungsprozesses und die Komplexität der Entscheidungsfindung sind für die 

Unzufriedenheit mitunter ausschlaggebend. Europäische Politik ist für den Bürger 

                                                 
69 Zwar sind unter dem Schlagwort „E-Government“ verschiedene Maßnahmen zur Verwaltungs-
modernisierung durchgeführt worden, für diese bestand allerdings keine gesetzliche Verpflichtung. 
70 Der Vertrag über die Europäische Union wurde 1992 in Maastricht unterzeichnet und ist deshalb 
in seiner ursprünglichen Version auch als Vertrag von Maastricht bekannt. 
71 In Deutschland geben lediglich 38% der Westdeutschen und 29% der Ostdeutschen an, dass sie 
der Meinung sind, dass ihre Stimme in der EU zähle. Vgl. GD Kommunikation (Hrsg.), Standard 
Eurobarometer 66, Nationaler Bericht Deutschland, Herbst 2006, S. 13 (siehe Anlage 4). 
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nicht mehr als „europäisch“ zu identifizieren, da im Mehrebenensystem der EU 

sämtliche europapolitische Entscheidungen auf die jeweilige nationale, regionale 

oder kommunale Ebene übertragen werden müssen.72 Die Institution der EU ist 

für die meisten Bürger daher sehr abstrakt und stellt aufgrund der sprichwörtli-

chen und faktischen „Ferne“ keinen Bezugspunkt dar.73 Dies bestätigt auch eine 

Umfrage der TNS Forschung74, wonach sich 65 Prozent der Befragten mehr als 

Deutscher denn als Europäer fühlen. Lediglich 28 Prozent sind der gegenteiligen 

Ansicht. Trotz einem zunehmenden Maß an Entscheidungen, die die Bürger 

betreffen, besteht somit nur wenig Interesse an europapolitischen Inhalten. Als 

Gradmesser für Interesse kann auch die Wahlbeteiligung an der Europawahl he-

rangezogen werden: so beteiligten sich etwa an der Wahl 2009 lediglich 43,1 Pro-

zent aller Unionsbürger75.76  

Aufgrund dessen hat die Europäische Kommission im Jahr 2005 ein Weißbuch77 

mit einer neuen Kommunikationsstrategie vorgelegt, wonach elektronische Kom-

munikationsinstrumente als Teil der fortschreitenden Entwicklung des Internets 

eine neue Möglichkeit darstellen sollen, den Dialog zwischen Bürger und EU zu 

beleben. Teil dieser Strategie ist das Programm eParticipation78, in dessen Rah-

men die Europäische Kommission 21 Pilotprojekte verschiedener europäischer 

Partnerkonsortien unterstützt79. Bürger der europäischen Regionen sollen mittels 

elektronischer Kommunikationsinstrumente stärker in gesetzgeberische Prozesse 

                                                 
72 Vgl. Schultze, C., Die deutschen Kommunen in der Europäischen Union, Europa-Betroffenheit 
und Interessenwahrnehmung, 1. Aufl., Baden-Baden 1997, S. 13 ff. 
73 Vgl. Pfetsch, B./ Heft, A., „Europäische Öffentlichkeit – Entwicklung transnationaler Medien-
kommunikation“, in Bundeszentrale für politische Bildung, APuZ , Heft 23-24-2009,S. 36 (im 
Folgenden zit. als „Pfetsch, B./ Heft, A., „Europäische Öffentlichkeit““). 
74 TNS Forschung für den SPIEGEL vom 9.-11. Januar 2007, vgl. Der SPIEGEL (Hrsg.), Heft 4, 
2007, S. 50 (siehe Anlage 5). 
75 Gemäß Art. 17 EGV ist Unionsbürger, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats besitzt. 
Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen, vgl. 
vertiefend Weidenfeld, W./ Wessels, W., Europa von A bis Z, S. 342 ff. 
76 Vgl. Europäisches Parlament (Hrsg.), Mitteilung „Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2009 
leicht gesunken“, http://www.europarl.europa.eu/(...) (siehe Anlage 6). 
77 In der EU-Terminologie enthält ein Weißbuch amtlich ausgearbeitete, konzeptionelle Vorschlä-
ge zu bestimmten Politikbereichen. Vgl. Weidenfeld, W./ Wessels, W., Europa von A bis Z, S. 455 
f. 
78 Hierzu und zum Folgenden vgl. Güneş, L./ Setzen, F., „Die Entwicklung der EU-
Verbraucherschutzpolitik – sowie die Bürgerbeteiligung am Beispiel »VoicE«“, in Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg, Deutschland und Europa, Heft 57, 2009, S. 43 f (im 
Folgenden zit. als „Güneş, L./ Setzen, F., „Bürgerbeteiligung am Beispiel »VoicE«“). 
79 Ein Großteil der Finanzierung des VoicE-Projekts (ca. 610.000 Euro) erfolgte direkt aus Mitteln 
des eParticipation-Programms. 
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eingebunden werden und über das Informative hinaus aktiv an EU-

Entscheidungen teilhaben. Erhofft werden damit eine höhere Transparenz der EU-

Entscheidungen und eine stärkere Identifikation der Bürger mit Europa. Ein wei-

terer Aspekt der Maßnahmen bestand in der Steigerung des öffentlichen Interesses 

an der Europawahl 2009. Eines der Pilotprojekte innerhalb des Programms eParti-

cipation stellt das Projekt VoicE dar.  

 

3.1 Das Projekt VoicE 

Das Projekt VoicE deckt innerhalb der in den Pilotprojekten thematisierten Poli-

tikfelder den Bereich „Verbraucherschutz“ 80 ab.81 Im Speziellen werden die fünf 

Oberthemen „Energie“, „Ernährung“, „Marktbeobachtung“, „Spielzeugsicherheit“ 

und „Telekommunikation“ behandelt, da die Bürger von diesen Themen beson-

ders betroffen sind82.  

Die Besonderheit des Projekts liegt auf der regionalen Komponente. Neben einer 

zentralen, englischsprachigen Internetseite83, die über das Projekt allgemein in-

formiert, wurden zwei regionale Plattformen eingerichtet: für die Region Valencia 

in Spanien84 und die Region Baden-Württemberg85. Die von insgesamt neun Pro-

jektpartnern86 erstellten Plattformen sollen den Austausch zwischen Bürgern und 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments verbessern, indem die Bürger mit den 

für ihre Region zuständigen Parlamentariern in Kontakt treten. Im Mittelpunkt der 

baden-württembergischen Plattform steht das Angebot an die Bürger, mithilfe der 

elektronischen Kommunikationsinstrumente Blog, Diskussionsforum und Ab-

stimmung ihre Meinung bzw. ihr Anliegen in EU-Fragen vorzubringen und direkt 

mit Abgeordneten aktuelle Fragen des Verbraucherschutzes zu diskutieren. Die 

baden-württembergischen Parlamentarier wiederum sollen dadurch erfahren, wel-

                                                 
80 Weitere Politikfelder sind die Bereiche „Klimawandel“, „Umwelt“, „öffentliche Gesundheit“ 
und „Energie“. 
81 Hierzu und zum Folgenden vgl. Güneş, L./ Setzen, F., „Bürgerbeteiligung am Beispiel «Voi-
cE»“, S. 44 f. 
82 Beispielsweise in Form von Entscheidungen über Handytarife zwischen den EU-Ländern. 
83 http://www.give-your-voice.eu/. 
84 http://www.voice.gva.es/. Als Partnerprojekt realisiert die Region Valencia einen eigenen Inter-
netauftritt mit gleichen Inhalten, auf den im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. 
85 http://www.bw-voice.eu. 
86 Siehe Kap. 4.3.2.1. 
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che Erwartungen die Bürger an europäische Politik haben. Daneben wird den Ab-

geordneten die Möglichkeit eingeräumt, auf Anfragen und Kommentare sofort zu 

reagieren und sich im Themengebiet Verbraucherschutz zu positionieren.  

Die Projektlaufzeit erstreckte sich vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 

2009.87 Im September 2008 wurde das Projekt vom Ausschuss der Regionen in 

Brüssel für den „European Regional Champions Award“ in der Kategorie „Com-

munication Champion“ nominiert. Daneben erhielt das Projekt im Juli 2009 vom 

offiziellen E-Government-Portal der Europäischen Kommission das Qualitätssie-

gel „Good Practice“, das für vorbildliche Bürgerkommunikation in der EU verlie-

hen wird. VoicE wurde des Weiteren im Oktober 2009 mit dem European eDe-

mocracy Award88 des Brüsseler Politech Institute in der Kategorie „Online-

Demokratie“ ausgezeichnet.89 

Auch wenn es sich mit VoicE um ein Pilotprojekt handelt, dessen Ergebnisse da-

her nicht eindeutig bestimmbar sind, haben sich im Projektverlauf diverse Aspek-

te ergeben, die als wichtige Informationen im Sinne gezogener Lehren interpre-

tiert und deshalb in künftigen Projekten ähnlicher Art vermieden werden müssen. 

Eine detaillierte Aufarbeitung der Schwächen des Projekts erfolgt in Kapitel 4.  

 

3.2 Motive und Impulse für den Handlungsbedarf der Europäi-

schen Union 

Insbesondere nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Nieder-

landen zur Verabschiedung des europäischen Verfassungsvertrags im Jahr 200590 

wurde deutlich, dass die EU-Bürger mehr am europäischen Geschehen beteiligt 

werden wollen und die EU sich in einer Legitimations- und Akzeptanzkrise befin-

det, was eine verstärkte Auseinandersetzung mit Defiziten europäischer Kommu-

nikationspolitik notwendig machte. Hauptvoraussetzung für den Ablauf demokra-

                                                 
87 Vgl. Staatsministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Pressemitteilung Nr. 255/ 2008, 
29.09.2008 (im Folgenden zit. als „Staatsministerium (Hrsg.), PM 255/ 2008“) (siehe Anlage 7). 
88 Mit dem European eDemocracy Award zeichnet das Brüsseler Politech Institute jährlich die 
besten Bürgerkommunikations-Projekte Europas in fünf Kategorien aus. 
89 Vgl. Ergebnisprotokoll mit Dr. Levent Güneş, Projektreferent im Europa Zentrum Baden-
Württemberg (im Folgenden zit. als „Ergebnisprotokoll Güneş“) (siehe Anlage 8). 
90 In Frankreich lehnten 55 Prozent und in den Niederlanden 62 Prozent der Bürger diesen Vertrag 
ab. 
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tischer Prozesse ist zwar die ausreichende Vermittlung von Information, um dem 

Bürger die Urteilsbildung über politische Handlungsmöglichkeiten zu ermögli-

chen.91 Die Kommunikationspolitik der EU beschränkte sich bislang jedoch auf 

die Bereitstellung von Information, die dem Bürger das komplexe politische Sys-

tem verständlich machen und näher bringen soll. Kommunikation in Form des 

dialogischen Austauschs wurde dagegen vernachlässigt. Für die Vermittlung eu-

ropäischer Inhalte nutzt die EU zwar auch das Internet, allerdings lediglich in 

Form informativer Webseiten, die kaum interaktive Elemente enthalten.  

Insbesondere zwei Rahmenbedingungen waren ausschlaggebend für die Nutzung 

elektronischer Kommunikationsinstrumente als neues Verständigungsmittel zwi-

schen Bürger und EU. Zum einen ist auf europäischer Ebene noch immer die Her-

ausbildung einer informierten europäischen Öffentlichkeit zu bemängeln, zum 

anderen hat infolge der fortschreitenden Entwicklung des Internets bzw. der IKT 

ein Wandel im Nutzungsverhalten der Medien92 stattgefunden. 

 

3.2.1 Die Frage nach einer europäischen Öffentlichkeit 

Öffentlichkeit in ihrer politischen Ausprägung ist die Sphäre, in der gesellschaftli-

che und politische Akteure aufeinandertreffen, und damit die Vermittlungsinstanz 

zwischen Bürgern und politischen Entscheidungsträgern.93 Sie kontrolliert politi-

sches Handeln und ermöglicht dadurch politische Verantwortlichkeit. Unter dem 

Begriff der europäischen Öffentlichkeit „kann man (…) einen Kommunikations-

raum begreifen, in dem europäische Akteure Resonanz für ihre Politik erwarten 

und die Meinungen der Bevölkerung erfahren können.“94 Die Frage nach einer 

europäischen Öffentlichkeit wurde bereits in zahlreichen Facetten diskutiert und 

pointiert findet sich die Spannweite der Diskussion in folgendem Aphorismus: 

„Un homme qui n’est pas informé est un sujet; un homme informé est un citoy-

                                                 
91 Vgl. Möller, A., „Das Europa der Projekte“, in Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg, Der Bürger im Staat, Heft 1/2 – 2007, S. 95 f (im Folgenden zit. als „Möller, A., 
„Das Europa der Projekte““). 
92 Medien im institutionellen Sinne sind vor allem die Massenmedien Presse, Fernsehen und Hör-
funk, vgl. vertiefend Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, 
S. 13 ff. 
93 Vgl. Hoesch, K., Kontinuität und Wandel in der Kommunikationsstrategie der EU-Kommission, 
Osnabrück 2003, S. 21 f (im Folgenden zit. als „Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC“). 
94 Pfetsch, B./ Heft, A., „Europäische Öffentlichkeit“, S. 36. 
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en.“95 Danach ist die öffentliche Meinungs- und Willensbildung Kriterium und 

unbedingte Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie.96 Öffentliche 

Kommunikation, die die europäische Politik für die EU-Bürger transparent macht 

und ihnen erlaubt, sich darüber ein Urteil zu bilden, ist somit Voraussetzung für 

die Teilhabe der Bürger und damit für die Legitimation der EU.97 Die Teilhabe 

erschöpft sich bislang allerdings in der Stimmabgabe bei Wahlen.98 Hinzu kommt, 

dass die Kommission99 Vorschläge im Gesetzgebungsprozess unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit ausarbeitet und Entscheidungen lediglich proklamiert, anstatt 

prozessbegleitend darüber zu kommunizieren, was eine öffentliche Debatte ver-

hindert.100 Vor diesem Hintergrund wird allgemein diskutiert, dass die EU an ei-

nem Demokratiedefizit leide, wonach ihre Institutionen für politisches Handeln 

nicht ausreichend demokratisch legitimiert sind. 

Zudem wird kritisch diskutiert, ob vor dem Hintergrund der Vielfalt der unter-

schiedlichen Sprachen und Kommunikationsräume überhaupt eine europäische 

Öffentlichkeit entstehen kann.101 Die Presse ist wichtiger Teil der Öffentlichkeit; 

die Berichterstattung in der jeweils nationalen Sprache in den Mitgliedsländern 

spiegelt jedoch fast ausschließlich nationale Perspektiven und Interessen. Auch 

wenn die Berichterstattung in den letzten Jahren zugenommen hat, wird über die 

EU gemessen an ihrem Einfluss in der Gesetzgebung immer noch zu wenig be-

richtet. Dafür sind diverse Ursachen verantwortlich. Europäische Politik korres-

pondiert wenig mit journalistischen Selektionskriterien102 und es mangelt ihr an 

                                                 
95 Sauvy, A., zit. n. Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 12. Eigene, sinngemäße Überset-
zung: „Ein Mensch, der nicht informiert ist, ist ein Subjekt, ein informierter Mensch ist ein Bür-
ger.“ 
96 Vgl. Habermas, J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft, 13. Aufl., Darmstadt 1982, S. 278 ff. 
97 Vgl. Pfetsch, B./ Heft, A., „Europäische Öffentlichkeit“, S. 36. 
98 Vgl. Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 31 f. 
99 Die Europäische Kommission hat als Rechtsetzungsorgan gemäß Art. 250 Abs. 1 EGV das Initi-
ativrecht für neue Rechtsvorschriften, vgl. Weidenfeld, W./ Wessels, W., Europa von A bis Z, S. 
155 ff. 
100 Vgl. Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 53. So auch Möller, A., „Das Europa der 
Projekte“, S. 97. 
101 Vgl. Gack, T., „Europäische Öffentlichkeit – von der Elitenöffentlichkeit zum Europa der Bür-
ger“, in Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Deutschland & Europa, Heft 
56, 2008, S. 20 (im Folgenden zit. als „Gack, T., „Europäische Öffentlichkeit““). 
102 Vgl. vertiefend Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 52. 
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Nachrichtenfaktoren103 wie etwa der „Personalisierung“: so sind europäische Poli-

tiker dem breiten Publikum weitgehend unbekannt. Hinzu kommt, dass die kom-

plizierten Zusammenhänge der Europapolitik ein Vorwissen erfordern, das in der 

breiten Öffentlichkeit nicht vorausgesetzt werden kann. Diese Inhalte sind einem 

breiten Publikum daher nur schwer zu vermitteln.104 Um Aufmerksamkeit zu die-

sen Themen zu sichern, wird über europäisches Handeln daher vielmehr in Form 

von Glossen berichtet.105 

Es existieren bereits europäische Teilöffentlichkeiten wie Fach-, Eliten- und regi-

onale Öffentlichkeiten, in denen über europäische Themen debattiert wird. 

Daneben haben schon einzelne grenzüberschreitende Debatten zu brisanten, kon-

fliktgeladenen Themen stattgefunden, wie etwa dem Scheitern des Konvent-

Entwurfs bei den Referenden in Frankreich und den Niederlanden, was ebenfalls 

zum Zusammenwachsen einer europäischen Öffentlichkeit beiträgt.106 Eine euro-

päische Gesamtöffentlichkeit kann allerdings erst entstehen, wenn die Medien in 

den einzelnen EU-Ländern regelmäßig und zur gleichen Zeit dieselben europäi-

schen Themen aufgreifen und diese Themen von den Bürgern debattiert werden, 

um über die Diskussion das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls möglich zu 

machen.107  

 

3.2.2 Der Wandel im Mediennutzungsverhalten 

Ein wichtiger Impuls für den Einsatz elektronischer Kommunikationsinstrumente 

auf europäischer Ebene bestand in der weltweiten Entwicklung des Internets, das 

sich als Informations- und Kommunikationsmedium neben Presse, Fernsehen und 

Hörfunk etabliert hat. Ein EU-Kommissionsbericht aus dem Jahr 2008 belegt, 

dass die Zahl der Internetnutzer in Europa stetig zunimmt. Demzufolge nutzten zu 

diesem Zeitpunkt mit 250 Millionen Menschen mehr als die Hälfte der Europäer 

                                                 
103 Nachrichtenfaktoren sind qualitative Ereignismerkmale, etwa „Konflikt“, „Dramatik“, „Werte“, 
vgl. Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 38 ff u. 52 f. 
104 Vgl. Gack, T., „Europäische Öffentlichkeit“, S. 22 f. 
105 Vgl. Hoesch, K., Kommunikationsstrategie EC, S. 52 f. Beispielhaft sei hierzu die ehemalige 
EU-Vorschrift zum Krümmungsgrad der Gurke genannt. 
106 Vgl. Gack, T., „Europäische Öffentlichkeit“, S. 21. 
107 Vgl. Pfetsch, B./ Heft, A., „Europäische Öffentlichkeit“, S. 37. 
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das Internet regelmäßig.108 Auf nationaler Ebene belegt die ARD/ ZDF-

Onlinestudie 2009, dass der Anteil der Nutzer in Deutschland auf 67,1 Prozent 

angestiegen ist.109 Dabei geht die steigende Bedeutung des Internets als Informa-

tionsmedium durch alle Altersschichten. 55 Prozent der Erwachsenen schauen im 

Internet nach110, um sich über ein Thema näher zu informieren. In der Gesamtbe-

völkerung liegt das Internet damit hinter dem Fernsehen auf Platz zwei der Infor-

mationsmedien. Bei jungen Menschen fällt das geänderte Informationsverhalten 

noch deutlicher aus. 81 Prozent der 20- bis 29-Jährigen suchen inzwischen im 

Internet nach Informationen zu einem Thema, womit das Internet als Informati-

onsmedium in dieser Altersgruppe an erster Stelle steht. Daneben kommt die Stu-

die zu dem Ergebnis, dass das Internet von jungen Menschen weitaus mehr für die 

Kommunikation denn für die Information eingesetzt wird. Der Medienwandel ist 

auch in der Generation der 50- bis 64-Jährigen111 angekommen, wo 30 Prozent 

dieser Zielgruppe nicht mehr auf das Internet als tägliche Informationsquelle ver-

zichten möchten.  

Allgemeine Schwerpunkte der Internetnutzung liegen der aktuellen Markt-Media-

Studie „internet facts 2009-III“ zufolge auf dem Empfangen und Senden privater 

Emails (88,7 Prozent), der Informationsrecherche (84,4 Prozent) und dem Abruf 

weltweiter Nachrichten (64,5 Prozent).112 

 

Zwischenergebnis 

Vor dem Hintergrund eines diskutierten Demokratiedefizits der EU und der 

Kommunikationsbedürfnisse der EU-Bürger ist europäische Öffentlichkeit für die 

Stiftung einer gemeinsamen europäischen Bürgeridentität unerlässlich. Um eine 

gesamteuropäische Öffentlichkeit herzustellen, muss es der EU gelingen, grenz-

überschreitend eine breite öffentliche Debatte über Themen von gemeinsamem 

                                                 
108 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), IKT-Fortschrittsbericht, 18.04.2008, S. 1 (siehe Anlage 
9). 
109 Im Jahr 2008 betrug der Anteil der Internetnutzer 65,8 Prozent. Vgl. ARD/ ZDF-
Medienkommission (Hrsg.), ARD/ ZDF-Onlinestudie 2009, „Internetnutzer in %“, 
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de (...) (siehe Anlage 10).  
110 Hierzu und zum Folgenden vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hrsg.), „Der Medienwandel 
beschleunigt sich“, Artikel vom 3. November 2009, S. 19 (siehe Anlage 11). 
111 Die so genannten „Silver Surfer“. 
112 Vgl. AGOF (Hrsg.), Berichtsband zur Markt-Media-Studie internet facts 2009-III, 2009, S. 10 
(siehe Anlage 12). 
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Interesse zu initiieren. Die Europäische Kommission hat durch die Folgen der 

Vernachlässigung des Dialogs die Notwendigkeit erkannt, dass die Bürger aktiv 

an EU-Entscheidungsprozessen beteiligt werden müssen. Hierfür werden im Zuge 

der Entwicklung des Internets erstmals elektronische Kommunikationsinstrumente 

eingesetzt. Mit dem fortschreitenden technischen Ausbau und zunehmender Nut-

zung durch die Bevölkerung wird es für Politik und Verwaltung immer interessan-

ter, das Internet nicht nur zum Zwecke der Informationsvermittlung, sondern vor 

allem auch im Bereich der elektronischen Bürgerbeteiligung zu nutzen. Der An-

satz des Projekts VoicE und die Einrichtung einer entsprechenden Plattform sind 

somit auch für kommunale Akteure attraktiv. Im Folgenden soll untersucht wer-

den, inwieweit sich das europäische Projekt und sein Nutzen auf Kommunen ü-

bertragen lässt.  

 

4 Versuch der Übertragbarkeit von VoicE auf Kommu-

nen 

Mit dem Begriff "Versuch", ein Verfahren, mit dem man etwas überprüfen oder 

feststellen will113, sowie dem im Titel verwendeten Fragezeichen soll angedeutet 

werden, dass es neben spezifischen Einsatzgebieten der Plattform auch Grenzen 

der Übertragbarkeit gibt. Dies drückt auch die Formulierung  „Übertragbarkeit“ in 

Abgrenzung zu „Übertragung“ aus. Eine Übertragung ist ein Vorgang, bei dem 

eine bestimmte Vorgehensweise in einem anderen Bereich angewendet wird.114 

„Übertragbarkeit“ drückt dagegen lediglich die Möglichkeit aus, eine bestimmte 

Sache – in diesem Fall das Projekt VoicE – zu übernehmen115, wobei Möglichkeit 

hierbei vor allem im Sinne von Potenzial zu sehen ist. Der Begriff implementiert 

somit auch, dass sich das Projekt möglicherweise nicht deckungsgleich übertragen 

lässt, sondern dass auf kommunaler Ebene im Gegensatz zur europäischen Ebene 

gewisse Besonderheiten zu beachten sind.  

                                                 
113 Vgl. Dudenredaktion (Hrsg.), Duden, Das Bedeutungswörterbuch, 3. Aufl., Mannheim/ Leip-
zig/ Wien/ Zürich 2002, S. 999. 
114 Vgl. Dudenredaktion (Hrsg.), Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Band 6, 
Mannheim/ Wien/ Zürich 1981, S. 2663 (im Folgenden zit. als „Duden, Wörterbuch der deutschen 
Sprache“). 
115 Vgl. Duden, Wörterbuch der deutschen Sprache, S. 2663. 
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4.1 Mögliche Einsatzgebiete auf kommunaler Ebene 

Inhaltliche Angebote werden umso besser angenommen, je mehr es sich um The-

men handelt, die im speziellen Interesse bestimmter Bevölkerungsgruppen liegen, 

weil sie von der jeweiligen Angelegenheit besonders betroffen sind. Für das Pro-

jekt VoicE wählte man daher den Bereich Verbraucherschutz. Der Ansatz der 

Betroffenheit ist auch auf kommunaler Ebene ausschlaggebend für eine rege Be-

teiligung der Bürger. Im Folgenden werden daher Themenbereiche in den Vor-

dergrund gestellt, die das Kriterium der Betroffenheit in besonderem Maß erfül-

len. 

 

Räumliche Planung 

Insbesondere bei raumbedeutsamen Vorhaben ist die Nachvollziehbarkeit und 

Akzeptanz seitens der Bürger von großer Bedeutung, was eine umfassende Infor-

mation erfordert. Diesem Themenfeld kann somit grundsätzlich ein öffentliches 

Konfliktpotenzial unterstellt werden. Für Kommunen bietet es sich daher an, e-

lektronische Bürgerbeteiligung bevorzugt in verwaltungsrechtlichen Planungsver-

fahren einzusetzen. Hier sind die Bürger bereits insofern am Verfahren zu beteili-

gen, als die Pläne über das jeweilige Vorhaben ausgelegt und diejenigen, deren 

Belange durch das Vorhaben berührt werden, die Möglichkeit haben müssen, in-

nerhalb einer bestimmten Frist Einwendungen zu erheben.116 Mittels elektroni-

scher Bürgerbeteiligung lassen sich Planungsdiskussionen mit vielen Teilnehmern 

über einen längeren Zeitraum organisieren und Meinungen zu Bauvorhaben ein-

holen, wodurch die Bürger aktiv in die Gestaltung einbezogen werden und bei-

spielsweise gemeinsam mit Experten nach optimalen planerischen Lösungen su-

chen.117 Digital dargestellte Bauplanungen mittels Karten und Planzeichnungen 

können diskutiert bzw. alternative Varianten zu geplanten baulichen Vorhaben 

durchgespielt werden. So können die Bürger etwa im Rahmen der Städtebaupoli-

tik an stadtplanerischen Veränderungen der Wohnbebauung in einem Wohnquar-

                                                 
116 Vgl. § 3 BauGB. 
117 Vgl. Lührs, R./ Feil, B., „Haushalt im Web“, in Kommune 21, E-Government, Internet und 
Informationstechnik, Heft 1, 2010, S. 24 f. (im Folgenden zit. als: „Lührs, R./ Feil, B., „Haushalt 
im Web““) 
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tier118 oder an der gesamtstädtischen Entwicklung beteiligt werden.119 Gleicher-

maßen eignet sich die gemeinsame Aufstellung eines kommunalen Landschafts-

plans120, wenn geografische Daten visualisiert und entsprechende Informationen 

übersichtlich und verständlich dargestellt werden.  

 

Haushaltsplanung 

Einen weiteren Themenbereich stellt die Haushaltsplanung dar.121 In mehreren 

deutschen Städten122 gibt es mittlerweile Online-Bürgerhaushalte, die die Bürger 

direkt an der kommunalen Finanzplanung teilhaben lassen. Es kann auf der Platt-

form beispielsweise über einzelne Ausgabeansätze diskutiert und über einen be-

stimmten Teil des Etats oder den gesamten Haushalt abgestimmt werden. Damit 

wird nicht nur das Verständnis der Bürger für finanzpolitische Handlungszwänge 

gefördert, sondern durch das Einbeziehen der Kenntnisse der Bürger ist es auch 

möglich, qualitativ bessere haushalterische Entscheidungen zu treffen.  

 

Maßnahmen kollektiver Bedeutung 

Für eine Thematisierung auf der Plattform eignen sich zahlreiche kommunale 

Themen, von denen nachfolgend nur einige wenige exemplarisch aufgezeigt wer-

den sollen. Danach ist elektronische Bürgerbeteiligung denkbar bei Fragen der 

Energie- und Wasserversorgung bzw. des Umwelt- und Gewässerschutzes. Bürger 

können beispielsweise über Begrünungen und den Ausbau regenerativer Energien 

abstimmen oder ein zukunftsfähiges Energiekonzept erarbeiten. Es können Betei-

ligungsprojekte zur Lärmminderung123, zu Visions- und Leitbildprozessen oder 

zur Erweiterung des Kulturangebots und zur Belebung der Innenstadt geschaffen 

                                                 
118 Etwa der Beteiligungsprozess zur Umgestaltung eines innenstadtnahen, aber verödenden 
Wohn- und Geschäftsviertels zu einem „Medienquartier“ in Bremen,  
www.stephaniquartier.bremen.de. Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der 
Bürgerbeteiligung, S. 258 ff. 
119 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 220 f. 
120 Etwa das Beteiligungsprojekt „Interaktiver Landschaftsplan Königslutter am Elm“. Vgl. Kubi-
cek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 115 ff. und 265 ff. 
121 Hierzu und zum Folgenden vgl. Lührs, R./ Feil, B., „Haushalt im Web“, S. 24 f. 
122 Etwa die Städte Hamburg, vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bür-
gerbeteiligung, S. 273 ff.; Köln, https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2010/index.php und Frei-
burg, www.beteiligungshaushalt.freiburg.de. 
123 Etwa das Projekt „Bürgerbeteiligung zur Lärmaktionsplanung“ der Stadt Essen, www.essen-
soll-leiser-werden.de. 
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werden. Fokussiert werden kann auch der Ausbau von Angeboten im Bereich der 

Kinderbetreuung124, der Integration oder der Senioren-Begegnungsstätten. Weite-

re Themen stellen Maßnahmen dar zur Verbesserung der Infrastruktur und Mobi-

lität in den Bereichen Nahversorgung, ÖPNV, Grünflächen und Parkanlagen so-

wie Sport- und Freizeitanlagen125. Es können auch Beteiligungsprojekte im Be-

reich Wirtschaft und örtlicher Tourismus in Form der Erschließung bzw. Auswei-

sung neuer Gewerbe- und Büroflächen in Betracht gezogen werden. 

 

4.2 Grenzen der Übertragbarkeit 

Ein Problem des VoicE-Projekts lag im mangelnden Interesse der Bürger an euro-

päischen Themen126, da sie sich davon nicht direkt betroffen fühlen und somit 

keinen persönlichen Mehrwert in einer Beteiligung sehen. Der Anreiz, Aufmerk-

samkeit zu investieren, ist daher gering. Dieses Problem ist auf kommunaler Ebe-

ne nicht oder nur bedingt gegeben, da die Kommunalverwaltung als ausführendes 

Organ die den Bürgern am nächsten stehende Ebene staatlichen Handelns ist und 

somit für eine Vielzahl an Aufgaben zuständig, von denen sich der Bürger - im 

Gegensatz zu europäischen Angelegenheiten - direkt betroffen fühlt. Da die Er-

gebnisse aus der Beteiligung im kommunalen Bereich schneller „sichtbar“ wer-

den, besteht hier ein großes Potenzial, mit elektronischer Beteiligung das Enga-

gement der Bürger an kommunalpolitischen Themen zu fördern. 

VoicE hat die Intention, mittels elektronischer Bürgerbeteiligung mehr Bürgernä-

he herzustellen. Auf kommunaler Ebene als unterste Ebene in der Hierarchie des 

Staatsapparates steht dieser Aspekt weniger im Vordergrund.  

Kritisch zu hinterfragen ist, inwieweit Bürgerbeteiligung über elektronische 

Kommunikationsinstrumente repräsentativ möglich ist bzw. ob mit den Ergebnis-

sen nicht lediglich Teilausschnitte von Meinungen bestimmter Interessengruppen 

wiedergegeben werden anstatt eines umfassenden Meinungsbildes der Bürger. Es 

                                                 
124 Etwa das Beteiligungsprojekt der Stadt Diepholz zur Kindertagesstättenbedarfsplanung, vgl. 
Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 252 f. 
125 Etwa das Beteiligungsprojekt “Zukunft Stadionbad” der Stadt Bremen, 
www.stadionbad.bremen.de. Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bür-
gerbeteiligung, S. 249 ff. 
126 Hierzu und zum Folgenden vgl. Ergebnisprotokoll mit Matthias Wolf, Leiter des Referats Eu-
ropafähigkeit im Staatsministerium Baden-Württemberg (siehe Anlage 13).  
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muss daher festgelegt werden, ab welcher Beteiligungsquote die Beteiligung als 

maßgebend betrachtet werden kann. Dieser Aspekt betrifft sowohl die europäische 

als auch die kommunale Ebene, da oftmals eine Öffentlichkeit von Fachleuten an 

Debatten teilnimmt und es dem Einzelnen - im Gegensatz zu organisierten Inte-

ressen von Industrieverbänden und Nichtregierungsorganisationen127 – erschwert 

wird, sein persönliches Anliegen vorzubringen. Abhängig vom zu behandelnden 

Thema fühlen sich unterschiedliche Interessengruppen angesprochen, was die 

Einflusschancen ungleich verteilt. So können organisierte Interessen das Ergebnis 

der Abstimmung weitaus mehr beeinflussen als der nichtorganisierte Einzelbür-

ger, der dadurch benachteiligt und unterlegen ist. Für repräsentative und bürger-

nahe Entscheidungen müssen aber sowohl die Interessen der organisierten als 

auch der nichtorganisierten Zivilgesellschaft berücksichtigt werden. 

 

4.3 Projektumsetzung unter Darstellung von Kern- und Kritik-

punkten aus VoicE und Abgabe kommunaler Handlungs-

empfehlungen  

Der Ablauf eines Projekts gliedert sich in mehrere Phasen. Diese können von Pro-

jekt zu Projekt geringfügig variieren, da kein Konsens über einheitliche Projekt-

phasen besteht. Im Folgenden werden für die Umsetzung des Projekts die Phasen 

„Projektdefinition“, „Projektplanung“, „Projektdurchführung“ und „Projektab-

schluss“ gewählt. Mit Hilfe des Projektmanagements128 soll die Einrichtung einer 

elektronischen Bürgerbeteiligungsplattform in der Kommunalverwaltung darge-

stellt werden. Hierzu wird zunächst jede Projektphase in ihren theoretischen 

Grundzügen geschildert. Anschließend werden in jeder Phase die Vorgehensweise 

im VoicE-Projekt sowie Kritikpunkte daran geschildert und entsprechende Emp-

fehlungen abgegeben, wie kommunale Akteure die jeweiligen Schwächen ver-

                                                 
127 Aus dem Englischen „Non-Governmental Organizations“, NGOs. 
128 Projektmanagement beinhaltet die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, Organisation, Techni-
ken und Mitteln für die Abwicklung eines Projekts.“, Aichele, C., Intelligentes Projektmanage-
ment, Stuttgart 2006, S. 31 (im Folgenden zit. als: „Aichele, C., Intelligentes Projektmanage-
ment“). 
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meiden. In zusammengefasster Form finden sich diese Empfehlungen in Form 

einer Checkliste mit Warnindikatoren je Projektphase in der Anlage wieder.129 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts können sicherlich nicht sämt-

liche Aspekte berücksichtigt werden; dies ist jedoch auch kaum geeignet, um eine 

praktische Orientierungshilfe bei der Planung eines derartigen Beteiligungsange-

bots zu geben. Die nachfolgenden Betrachtungen beschränken sich daher auf für 

besonders wichtig erachtete Gesichtspunkte. 

 

4.3.1 Projektdefinition 

In der ersten Phase des Projekts130 sind diverse Faktoren zu beachten, die für eine 

erfolgreiche Etablierung des Projekts maßgeblich sind. Dazu zählen insbesondere 

eine exakte Definition der Projektziele und der Zielgruppen.131 Wann ein be-

stimmtes Ziel im Verlauf des Projekts erreicht werden soll, wird durch das Festle-

gen von Meilensteinen bestimmt. Meilensteine sind „Ereignisse, die den Fort-

schritt eines Projekts innerhalb der verschiedenen Phasen markieren“132 und so-

mit wichtige Zwischenergebnisse für die Projektverantwortlichen. Jeder Meilen-

stein kann erst überschritten werden, wenn die vorher formulierten Anforderungen 

tatsächlich erfüllt werden.  

Projektziele, Zielgruppen und Meilensteine werden in einem Projektauftrag als 

Legitimationsbasis für das weitere Vorgehen verbindlich festgelegt. Der Projekt-

auftrag hat Vertragscharakter und markiert den formellen Beginn des Projekts, 

was es dadurch von einem einfachen Vorhaben abgrenzt.133 Daneben werden im 

Projektauftrag wichtige Modalitäten dokumentiert, wie etwa die Projektlaufzeit, 

der finanzielle Ressourceneinsatz, die Konsequenzen bei Abweichungen und die 

                                                 
129 Siehe Anlage 14. 
130 Das Deutsche Institut für Normung e.V. legt mit der DIN-Normenreihe 69901 Begriffe des 
Projektmanagements einheitlich fest. Danach sind Projekte „Vorhaben, die im Wesentlichen durch 
Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet sind, wie z.B. Zielvorgabe, 
zeitliche, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und 
eine projektspezifische Organisation.“, zit. n. Aichele, C., Intelligentes Projektmanagement, S. 29. 
131 In Anlehnung an Bergmann, R./ Garrecht, M., Organisation und Projektmanagement, Heidel-
berg 2008, S. 234 f (im Folgenden zit. als „Bergmann, R./ Garrecht, M., Organisation und Pro-
jektmanagement“). 
132 Baguley, P., Optimales Projektmanagement, Strategische Planung, Erfolgreiche Durchführung, 
Effiziente Kontrolle, Niedernhausen/ Ts. 1999, S. 182 (im Folgenden zit. als „Baguley, P., Opti-
males Projektmanagement“). 
133 Vgl. Aichele, C., Intelligentes Projektmanagement, S. 72. 
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Zuordnung der Verantwortlichkeiten für die Durchführung der Maßnahmen.134 

Der Begriff des Projektauftrags ist nicht normiert, die Inhalte können sich daher je 

nach Projekt geringfügig unterscheiden. 

 

4.3.1.1 Projektziele 

Jedes Projekt wird aus einem bestimmten Anlass initiiert, aus welchem die Ziele 

des Projekts abgeleitet werden. Unter Projektzielen versteht man „die exakte Be-

schreibung des angestrebten Zustands bei Beendigung des Projekts.“135 Den Pro-

jektverantwortlichen muss bewusst sein, warum das Projekt verwirklicht werden 

soll und welche Wirkungen damit angestrebt werden.  

 

Projekt VoicE 

Anlass für das Projekt war136, den komplexen EU-Entscheidungsprozess transpa-

renter zu gestalten und die Distanz zwischen EU und Bürger zu verringern. Ein 

Ziel stellte daher die Bereitstellung einer Informations- und Beteiligungsplattform 

dar, die Bürgern in einer frühen Phase der Erarbeitung von Gesetzen die Möglich-

keit gibt, eigene Ansichten und Kenntnisse mittels elektronischer Kommunikati-

onsinstrumente in das Verfahren einzubringen.137 Vordringlich diente das Projekt 

jedoch dazu, die Wirkungsweise und Einsatzfähigkeit elektronischer Kommunika-

tionsinstrumente zu erproben. Mithilfe der Plattform sollten Erkenntnisse gewon-

nen werden, wie die Bürger beabsichtigte Gesetzgebungsmaßnahmen individuell 

bewerten und welche möglichen Problemstellungen sich durch eine Regelung in 

der Praxis ergeben könnten. VoicE sollte demnach Meinungsbilder der Bürger 

wiedergeben, um politischen Entscheidungsträgern zu ermöglichen, im Vorfeld 

eines Gesetzgebungsprozesses zielgerichtet zu agieren.  

Bezüglich der Meilensteinplanung wurde zu Beginn des Projekts ein „Risk Analy-

sis Report“ verfasst, in dem mögliche Risiken, die das Projekt behindern könnten, 

                                                 
134 Vgl. Burghardt, M., Einführung in Projektmanagement, Definition, Planung, Kontrolle, Ab-
schluss, 3. Aufl., Erlangen 2001, S. 27 ff (im Folgenden zit. als „Burghardt, M., Einführung in 
Projektmanagement“). 
135 Vgl. Hobel, B./ Schütte, S., Projektmanagement A-Z, 1. Aufl., Wiesbaden 2006, S. 319. 
136 Da das Projekt bereits beendet ist, wird an den folgenden, das Projekt betreffenden Stellen das 
Präteritum verwendet. 
137 Vgl. Ergebnisprotokoll Güneş (siehe Anlage 8). 
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und Reaktionen darauf definiert worden sind. Der Report wurde während des Pro-

jektverlaufs regelmäßig angepasst und aktualisiert.138 

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Als Anlass für elektronische Bürgerbeteiligung können problematische Entwick-

lungen zu einem bestimmten Thema oder Vorhaben in der Kommune gesehen 

werden.139 Ein Ziel ist daher, auf diese Entwicklungen angemessen zu reagieren 

und gemeinsam mit breiten Kreisen der Öffentlichkeit Konzepte für in die Zu-

kunft gerichtete Fragen, etwa im Sinne eines Stadtentwicklungskonzepts, zu ent-

wickeln. Es können beispielsweise auch die übergeordneten Ziele „Information“, 

„Konsultation“ und „Kooperation“ festgelegt werden. Zur Information gehört da-

zu, bei den Bürgern Akzeptanz für bereits erarbeitete Planungen zu erreichen und 

Verständnis zu vermitteln für die Komplexität eines Entscheidungsproblems. Im 

Bereich der Konsultation sollen Meinungen und Sichtweisen der Bürger zu erar-

beiteten Plänen eingeholt und neue Anregungen in einem laufenden Entschei-

dungsprozess gewonnen werden. Zur Kooperation gehören das Erhalten gemein-

sam abgestimmter Konzepte und die Beilegung von Konflikten zwischen Bürger 

und Verwaltung. Eine Definition spezifischer Ziele orientiert sich an den auf der 

Plattform diskutierten Themen. So kann beispielsweise im Rahmen der Aufstel-

lung eines Haushaltsplanentwurfs festgelegt werden, dass das Verständnis der 

Bürger für komplexe Haushaltsfragen gefördert und Vorschläge für die Ausgestal-

tung des Haushaltsplans erhalten werden sollen.  

Zur Strukturierung des Projekts müssen markante Zwischenziele gesetzt werden. 

Das Erreichen dieser als Meilensteine ausgewiesenen Zwischenziele liefert den 

Beteiligten die entsprechende Rückmeldung, wie erfolgreich das Projekt bislang 

verlaufen ist.  

 

                                                 
138 Vgl. Telefongespräch mit Johanna Schepers, Projektverantwortliche der MFG Baden-
Württemberg mbH (im Folgenden zit. als „Telefongespräch Schepers“) (siehe Anlage 15). 
139 Hierzu und zum Folgenden vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bür-
gerbeteiligung, S. 49, 98 ff, 110 f. 
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4.3.1.2 Zielgruppen 

Für die Durchführung eines Projekts müssen diejenigen Bevölkerungskreise, an 

die sich das Projekt richten soll, gezielt angesprochen werden. Im Zusammenhang 

mit dem Management von Projekten werden Zielgruppen bzw. Interessenvertreter 

häufig mit dem Begriff der „Stakeholder“140 bezeichnet. Nach ISO 10006141 sind 

Stakeholder „alle Personen, die ein Interesse am Projekt haben oder vom Projekt 

in irgendeiner Weise betroffen sind.“142 Folglich ist vorab zu analysieren, an wie 

viele verschiedene Zielgruppen sich das Projekt richtet und ob bestimmte Ziel-

gruppen im Vordergrund stehen. 

 

Projekt VoicE 

Die Zielgruppen des Projekts sind in der „Strategy for Marketing and Awareness-

raising Campaigns“ definiert worden143, um auf individuelle Erwartungen optimal 

eingehen zu können. Danach adressierte das Projekt zwar grundsätzlich alle EU-

Bürger, mit den beiden Regionen Baden-Württemberg und Valencia wurde jedoch 

eine geografische Eingrenzung für das Pilotprojekt vorgenommen. Die baden-

württembergische Plattform ist dabei in erster Linie für die Bürger Baden-

Württembergs eingerichtet worden. Als spezielle Zielgruppen sollten insbesonde-

re Schüler und Studenten für die Nutzung der Plattform motiviert werden, da bei 

diesen gute bis sehr gute Kenntnisse bzgl. der verwendeten elektronischen Kom-

munikationsinstrumente vorliegen. Weitere Zielgruppen stellten Lehrer, Vertreter 

öffentlicher Institute, Politiker bzw. politische Parteien sowie Verbraucherschutz-

verbände dar. 

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Bislang wurden gesellschaftliche Akteure in vorliegender Arbeit allgemein unter 

den Begriff des „Bürgers“ gefasst und grundsätzlich richtet sich das Angebot e-

lektronischer Bürgerbeteiligung auch an Vertreter aller gesellschaftlicher Grup-

pen. Dazu zählen beispielsweise Senioren und Jugendliche, Familien mit kleinen 

                                                 
140 Der Wortteil „Stake“ steht für „Anteil, Beteiligung“. 
141 Die ISO 10006 ist eine internationale Norm zum Projektmanagement. 
142 Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 51. 
143 Hierzu und zum Folgenden vgl. Ergebnisprotokoll Güneş (siehe Anlage 8). 
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Kindern, Alleinerziehende und Singles, langjährige Bürger und Migranten oder 

Spätaussiedler, Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und sozialen Bereichen, Vereins- 

und Verbandsmitglieder sowie Vertreter von Kirchen und Glaubensgemeinschaf-

ten. Es muss jedoch weiter differenziert werden, welche speziellen Zielgruppen in 

einer Weise von den auf der Plattform thematisierten Inhalten betroffen sind oder 

ein Interesse daran haben und daher potenzielle Stakeholder sind. So sind bei ei-

nem Stadtentwicklungsvorhaben die Zielgruppen etwa vorrangig die Einwohner 

des betreffenden Stadtteils, an der Planung interessiert sind aber auch Bauunter-

nehmer oder Investoren. Ebenso können neben einzelnen Bürgern politische Par-

teien und Lobbygruppen aus Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft aktiv werden.144 

An wen sich das Angebot der elektronischen Bürgerbeteiligung letztlich richtet, 

hängt somit besonders vom jeweiligen Thema ab, das auf der Plattform behandelt 

wird. Weitere Unterscheidungsmerkmale zur Definition spezifischer Zielgruppen 

sind soziodemografische Daten wie Altersstruktur, Bildungsgrad, Einkommen, 

Geschlecht oder Migrationshintergrund. Dabei sind eindeutige Zuordnungen teil-

weise schwierig, da sich einige der Zielgruppen überschneiden können: „Migran-

ten“ können etwa gleichzeitig „Familien mit kleinen Kindern“ sein.145 Zielgrup-

pen können auch aus der Perspektive der Motivation zur Nutzung elektronischer 

Kommunikationsinstrumente betrachtet werden. Danach müssen Beteiligungsan-

gebote für die adressierten Zielgruppen überhaupt nutzbar sein, was nicht nur die 

technische Verfügbarkeit und Zugänglichkeit betrifft, sondern vor allem auch ent-

sprechende Kompetenzen und Kenntnisse elektronischer Kommunikationsinstru-

mente.146 Diese Motivation ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen höher 

und bei älteren Menschen geringer einzustufen. 

Stakeholder können daneben anhand der Aspekte „Legitimität“ und „Macht“147 

charakterisiert und daraus ihr mögliches Verhalten in Bezug auf ein geplantes 

Vorhaben abgeleitet werden, beispielsweise ob sie es befürworten oder bekämp-

fen. Daraus erschließt sich für die Kommune, welche Gruppen sie wie intensiv 

                                                 
144 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 49 f., 26. 
145 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 118. 
146 Vgl. Ruisinger, D., Online Relations, Leitfaden für moderne PR im Netz, Stuttgart 2007, S. 25 
(im Folgenden zit. als „Ruisinger, D., Online Relations“). So auch Kubicek, H./ Lippa, B./ West-
holm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 119. 
147 „Legitimität“ soll die auf Gesetz begründeten Ansprüche, „Macht“ die Einflussmöglichkeiten 
auf konkrete Handlungsfelder bezeichnen. 
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einbeziehen bzw. motivieren muss und ob Konflikte entstehen können, auf die 

während der Beteiligung einzugehen ist.148  

 

4.3.2 Projektplanung 

Mit einer systematischen, zielorientierten Planung auf Basis des Projektauftrags 

wird die Grundlage für das zu realisierende Projekt gelegt. Die Planung muss 

sorgfältig und realitätsbezogen durchgeführt werden, um die im Projektauftrag 

vorgegebenen Ziele zu erreichen. Planung ist dabei kein statischer, sondern ein 

dynamischer Prozess, da festgelegte Plandaten aufgrund neuer Erkenntnisse in 

den nachfolgenden Planungsschritten häufig angepasst werden müssen. Die Pla-

nung sollte dem Umfang und der Größe des Projekts entsprechen.149 

Nachfolgend werden aus der Projektplanung speziell die für die Umsetzung der 

Plattform auf kommunaler Ebene entscheidenden Aspekte hervorgehoben. Dazu 

gehören die Entscheidung für eine spezifische Projektorganisation, der Aufbau 

und die Einrichtung der Plattform sowie die Auswahl der einzusetzenden elektro-

nischen Kommunikationsinstrumente.  

Investitionen in eine IKT-gestützte Modernisierung werden zumeist kritisch nach 

ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt. E-Government-Investitionen gehen allerdings 

über einen kurz- oder mittelfristigen Zeithorizont hinaus, weshalb die Bewertung 

eines „Return on Investment“ schwer möglich ist. Auf die finanzielle Ressourcen-

planung soll im Folgenden daher nicht näher eingegangen werden. 

 

4.3.2.1 Projektorganisation 

Jedes Projekt erfordert eine bestimmte Organisationsstruktur, die von den an das 

Projekt gestellten Anforderungen wie Inhalte und Dauer abhängt. Der Begriff der 

Projektorganisation ist nach DIN 69901 definiert als: „Gesamtheit der Organisa-

tionseinheiten und der aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen zur Ab-

wicklung eines bestimmten Projekts.“150 Dabei wird hauptsächlich zwischen den 

                                                 
148 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 51 f. 
149 In Anlehnung an Bergmann, R./ Garrecht, M, Organisation und Projektmanagement, S. 234 f. 
150 Vgl. Burghardt, M., Einführung in Projektmanagement, S. 53. 
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Organisationsformen „Stabs-Projektorganisation“, „reine Projektorganisation“ 

und „Matrix-Projektorganisation“ unterschieden.151 Die Wahl der Projektorgani-

sation beeinflusst maßgeblich den Erfolg des Projekts, da sie die fristgemäße Aus-

führung in der geplanten Qualität gewährleisten muss. 

 

Projekt VoicE 

Das Projekt enthält viele Merkmale der reinen Projektorganisation, die charakte-

ristisch ist für groß angelegte Projekte. Bei dieser Organisationsform ist die Pro-

jektgruppe eine selbstständige Einheit mit eigenen Ressourcen und Mitarbei-

tern152, die außerhalb des Projekts keine weiteren Aufgaben wahrnehmen. Alle 

Projektmitarbeiter unterstehen der Führung des Projektleiters, der die Verantwor-

tung trägt sowie die gesamte Entscheidungsbefugnis hat.153 VoicE ist unter der 

Federführung der MFG Baden-Württemberg mbH (MFG) in Zusammenarbeit mit 

acht europäischen Partnern aus Deutschland, Spanien und Griechenland konzi-

piert und umgesetzt worden, wobei nicht alle Projektpartner ausschließlich Auf-

gaben im Rahmen des Projekts wahrgenommen haben. In Baden-Württemberg 

waren neben der MFG das Staatsministerium Baden-Württemberg, das Ministeri-

um für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (MLR), die Bera-

tergruppe EuroSoc154 sowie das Europa Zentrum Baden-Württemberg beteiligt.155  

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Auf kommunaler Ebene bietet sich anstatt der reinen Projektorganisation, die mit 

erheblichem Organisationsaufwand verbunden ist, die Matrix-Projektorganisation 

an. Hierbei werden die Mitarbeiter zeitlich begrenzt zu einer Projektgruppe zu-

sammengefasst, verbleiben aber ansonsten auf ihren Arbeitsplätzen. Jeder Pro-

jektmitarbeiter hat somit neben seinem Vorgesetzten für die Routinetätigkeiten 

den Projektleiter als weiteren Vorgesetzten für die im Rahmen des Projekts auszu-

                                                 
151 Vgl. vertiefend Baguley, P., Optimales Projektmanagement, S. 57 ff. 
152 Dr. Levent Günes wurde vom Europa Zentrum Baden-Württemberg explizit für das regionale 
Plattform-Marketing von VoicE als Projektreferent eingestellt. 
153 Vgl. Baguley, P., Optimales Projektmanagement, S. 58. 
154 Beratergruppe für Europäische Fragen. 
155 Weitere Projektpartner sind die Universität Koblenz-Landau, die Generalitat Valenciana, das 
griechische IT-Unternehmen Gov2U und die Non-Profit-Organisation Fundación Comunidad 
Valenciana – Región Europea. Eine Abbildung zur Projektorganisation von VoicE ist in Anlage 16 
verfügbar. 
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führenden Tätigkeiten. Der Projektleiter trägt zwar die Verantwortung für das 

Projekt, hat aber nicht die volle Weisungsbefugnis für die Projektmitarbeiter. Die-

se Organisationsform ermöglicht einen flexiblen Personaleinsatz und macht ver-

waltungsinterne Abläufe mit dem Projektablauf vereinbar.156 

 

4.3.2.2 Aufbau und Einrichtung der Plattform 

Die Gestaltung der Plattform ist ein Schlüsselfaktor, um die Bürger dazu anzure-

gen, sich zu beteiligen und die Aktivitäten auf der Plattform zu verfolgen. Nach-

folgend sollen die wichtigsten Kriterien hierzu erläutert werden. 

 

Projekt VoicE 

VoicE erfüllte das Kriterium der Benutzerfreundlichkeit, worunter Struktur und 

Verständlichkeit sowie eine einfache Navigation durch die Seite zu verstehen 

sind.157 Der komplexe Themenbereich Verbraucherschutz wurde verständlich auf-

bereitet und mit Hintergrundinformationen zu den europäischen Institutionen, 

ihrer Funktionsweise und dem EU-Gesetzgebungsprozess anreichert.158 Die Bür-

ger konnten sich etwa über aktuelle Debatten in der Spielzeug- und Nahrungsmit-

telsicherheit, Energie- oder Telekommunikation informieren. Zweckmäßig war 

auch die auf der Seite eingerichtete Suchfunktion. Die Informationen waren ins-

gesamt klar strukturiert, rasch auffindbar und die Startseite übersichtlich, weshalb 

von einer ansprechenden Gestaltung der Plattform gesprochen werden kann. Von 

zentraler Bedeutung ist daneben die kontinuierliche Aktualisierung der Inhalte, 

was durch die MFG in Zusammenarbeit mit dem MLR und EuroSoc erfolgte. 

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Die grafische Aufmachung der Plattform sollte sich am Internetauftritt der Kom-

mune orientieren, um bei den Bürgern einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen. 

Daneben sollte entsprechend der Formulierung „VoicE“ ein kurzer und einpräg-

samer Ausdruck als Web-Adresse gewählt werden. Auf der Startseite sind kom-

                                                 
156 Vgl. Baguley, P., Optimales Projektmanagement, S. 59. 
157 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 27. 
158 Güneş, L./ Setzen, F., „Bürgerbeteiligung am Beispiel »VoicE«“, S. 45. 
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pakte Texte und aussagekräftige Bilder wesentlich, um dem Bürger schnell und 

möglichst exakt einen Eindruck davon zu vermitteln, was ihn auf der Plattform 

erwartet.159 Bei Erstellung der Inhalte ist darauf zu achten, verständlich und präzi-

se schreiben; Behördensprache, Fachwörter und Abkürzungen sollten daher weit-

gehend vermieden werden.160 Es muss ebenfalls gewährleistet sein, dass ein Pro-

jektmitarbeiter die Veröffentlichungen auf der Plattform immer auf aktuellem 

Stand hält. 

Die Kommune kann hinsichtlich des Kriteriums der Benutzerfreundlichkeit in 

Erwägung ziehen, weitere Services anzubieten. Dazu zählen etwa die Einrichtung 

einer Frage-Antwort-Rubrik oder die Bereitstellung von Hintergrundinformatio-

nen und –materialien bereits beschlossener Vorhaben als Download. Werden 

digitalisierte Planunterlagen zu städtebaulichen Veränderungen, Animationen 

eines zu planenden Stadtteils, Katasterkarten oder Objektansichten eingestellt, ist 

zu beachten, diese in gängigen Dateiformaten wie „pdf“ anzubieten bzw. 

komprimiert auf die Seite einzustellen, um lange Ladezeiten zu vermeiden.161 

Hilfreich sind auch die Angabe von Kontaktadressen und Links zu 

weiterführenden Informationen. Sofern die Kommune über Intranet verfügt, 

eignet sich dieses, um die Plattform vor dem offiziellen Start von den Mitarbeitern 

auf Schwachstellen und Unklarheiten testen zu lassen.162  

Neben Aufbau und Einrichtung der Plattform sind vor allem die zu verwendenden 

elektronischen Kommunikationsinstrumente von herausragender Bedeutung. Im 

Folgenden werden die im VoicE-Projekt verwendeten Instrumente Blog, Diskus-

sionsforum und Abstimmung erläutert und ihre Eignung für die kommunale Ebe-

ne überprüft.  

 

                                                 
159 Vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 44. 
160 Vgl. Borgmann, G., „So schreiben Sie passend für das Internet“, in PR Praxis, Fachwissen, 
Ideen und Trends für effiziente Öffentlichkeitsarbeit, Heft 8, 2008,  S. 3 f. 
161 In Anlehnung an Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, 
S. 113 ff. 
162 Vgl. Neff, B., „Was Sie beim Aufbau eines Intranets beachten sollten“, in PR Praxis, Fachwis-
sen, Ideen und Trends für effiziente Öffentlichkeitsarbeit, Heft 11, 2006, S. 9. 
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4.3.2.3 Der Blog  

Ein Blog163ist ein auf einer Webseite geführtes Tagebuch, in dem kurze aktuelle 

Meldungen und persönliche Kommentare und Einschätzungen in chronologisch 

absteigender Form veröffentlicht werden. Jeder Leser des Blogs kann zu jedem 

Beitrag seinen Kommentar hinterlassen und Links zu anderen Beiträgen setzen, 

weshalb ein Blog oftmals Auslöser für Debatten ist. Es werden zwar nicht aus-

schließlich inhaltlich korrekte oder sinnvolle Beiträge verfasst, durch die Beteili-

gung Vieler entsteht allerdings der Effekt der gemeinsamen Validierung von In-

halten. Je aktueller die Inhalte sind, desto attraktiver wird der Blog für die Leser. 

Eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Fach- oder Themengebiet kann dabei 

hilfreich sein.164 

 

Projekt VoicE 

Auf der VoicE-Plattform bestand anfangs ebenfalls das Angebot165, sich an einem 

Blog zu beteiligen. Der Blog wurde allerdings Mitte des Jahres 2009 abgeschaltet, 

da zu wenige Beiträge veröffentlicht wurden und man sich infolge dessen stärker 

auf das Diskussionsforum auf der Seite konzentrieren wollte. Hinzu kommt, dass 

viele der EU-Parlamentarier eigene Blogs betreiben und deren Motivation, zusätz-

lich Beiträge im VoicE-Blog einzustellen, daher relativ gering war.  

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Mittels einem Blog lassen sich den Bürgern aktuelle Entwicklungen und neue 

Erkenntnisse zeitnah mitteilen166, mit denen sie sich in ihren Kommentaren ausei-

nandersetzen können. Die Bürger, die sich am Blog beteiligen, bieten mit ihren 

Reaktionen wiederum ein schnelles und ungefiltertes Feedback. Blogs sind daher 

ideale Messinstrumente, um Wünsche, Kritiken, Lob oder Enttäuschung an den 

Reaktionen auf neue Entwicklungen sofort abzulesen. Über Blogs lassen sich so-

mit aktuelle Themen beobachten, um frühzeitig zu erkennen, welche Probleme 

                                                 
163 Die Bezeichnung „Blog“ ist die verkürzte Form von Weblog. Der Wortteil „log“ steht für 
„Logbuch“ und ist ein Hinweis auf die Regelmäßigkeit der Erstellung neuer Inhalte. Etymologisch 
ist somit „das“ Blog logisch, laut Duden sind „der“ und „das“ Blog korrekt.  
164 Vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 211, 232. 
165 Hierzu und zum Folgenden vgl. Telefongespräch Schepers (siehe Anlage 15). 
166 Hierzu und zum Folgenden vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 220-223. 
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und Fragen auf die Kommune zukommen können. Diese Früherkennung eröffnet 

die Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen und das Thema gezielt zu beeinflussen. 

Auf kommunaler Ebene eignet sich ein Blog beispielsweise zur Schilderung aktu-

eller Verfahrensstände eines Vorhabens.  

Da regelmäßige Beiträge von der Leserschaft erwartet werden, ist die Sicherstel-

lung einer kontinuierlichen Aktualisierung des Blogs wichtig. Der Mitarbeiter, der 

den Blog betreut, muss fähig sein, interessante und zum jeweiligen Thema pas-

sende Inhalte zu erstellen, auf Kommentare zu reagieren und mit den Nutzern des 

Blogs in Dialog zu treten. Die Beiträge müssen dabei kurz und prägnant sein. 

Blogs zeichnen sich durch ein hohes Maß an Authentizität aus, weshalb es gerade 

bei kritischen Themen dazugehört, offen und ehrlich zu antworten. 

Für Blog und Diskussionsforum gleichermaßen gilt, dass die veröffentlichten Bei-

träge auf unsachliche, beleidigende oder rassistische Beiträge hin überprüft und 

gegebenenfalls entfernt werden müssen.167 Von einer Veröffentlichung eingehen-

der Beiträge erst nach Prüfung durch einen autorisierten Mitarbeiter ist allerdings 

abzuraten, da somit zwar keine unerwünschten Beiträge auf der Seite erscheinen, 

aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen Erstellen und Erscheinen der Bei-

träge die Plattform für den Bürger jedoch sehr schnell uninteressant wird. 

 

4.3.2.4 Das Diskussionsforum 

Ein Diskussionsforum ist „eine über das Internet zugängliche Diskussionsplatt-

form (…), auf der sich Personen (…) über verschiedene Themengebiete austau-

schen können.“168 Die Teilnehmer werden dabei aufgefordert, zu spezifischen 

Fragestellungen bzw. verschiedenen Themengebieten Kommentare abzugeben. 

Ähnlich einem Blog dienen Diskussionsforen dem schnellen Informationsaus-

tausch, weshalb je nach Verwendung eines Blogs die Grenzen zu einem Diskussi-

onsforum verschwimmen können. Die Diskussionsbeiträge werden chronologisch 

bzw. thematisch strukturiert aufbereitet und es besteht auch hier die Möglichkeit, 

Inhalte anderer zu kommentieren und damit seine eigene Sichtweise einzubringen. 

                                                 
167 In Anlehnung an Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 205. 
168 Zechner, A. (Hrsg.), Handbuch E-Government, S. 464. Vgl. auch Meier, A., eDemocracy & 
eGovernment, S. 227. 
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Der Unterschied zum Blog besteht darin, dass jeder Nutzer eigene Themenberei-

che eröffnen kann. Somit kann er elementar dabei mitwirken, worüber sich auf der 

Plattform ausgetauscht wird, während bei einem Blog der Betreiber die Themen 

vorgibt. Der Nutzer besucht ein Diskussionsforum, wenn es ihm insgesamt durch 

die Gemeinschaft der Nutzer interessant erscheint, wohingegen er in einem Blog 

mitwirkt, wenn ihm der Schreibstil des Betreibers zusagt. 

  

Projekt VoicE 

Neben der Abstimmungsmöglichkeit war das „Bürgerforum“ genannte Diskussi-

onsforum eine Kernkomponente der aktiven Mitwirkung auf VoicE. Das Forum 

unterteilte sich in die sechs Hauptbereiche „Spielzeugsicherheit“ (3), „Ernährung“ 

(15), „Energie“ (5), „Marktbeobachtung“ (2), „Telekommunikation“ (6) und „All-

gemeine Themen“ (7). Die Werte in Klammern geben die Zahl der Diskussions-

themen an, die unter dem jeweiligen Hauptthema angelegt wurden. Einen Ein-

druck vom Aufbau des Forums vermittelt folgende Abbildung. 169 

 

 

Abbildung 2: Screenshot einer Frage im VoicE-Bürgerforum 

 
                                                 
169 Screenshot entnommen von der VoicE-Plattform, http://www.bw-voice.eu (…) (siehe Anlage 
17). 
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Auf der jeweiligen Seite des konkreten Diskussionsthemas wurde als zusätzliche 

Information ausgewiesen, wie häufig es von den Besuchern bereits zur Ansicht 

geöffnet wurde. Dieser Wert lag bei der Mehrzahl der Themen zwischen tausend 

und mehreren tausend Aufrufen. Anhand der Häufigkeit der angegebenen Aufrufe 

konnte dem Forum zwar zunächst Beachtung durch die Anwender bescheinigt 

werden, allerdings sagt die Klickhäufigkeit allein wenig aus.170 Pro Frage wurden 

lediglich maximal 15 bis 20 Antworten gegeben, was angesichts der hohen Zahl 

an Aufrufen der Themen äußerst gering ist.  

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Mit der Einrichtung eines Diskussionsforums erlangt die Kommune Kenntnis über 

die Haltung der Diskussionsteilnehmer zu einem Thema und kann aufgrund der 

eingeholten Einschätzungen und Bewertungen der Bürger die Brisanz des jeweili-

gen Themas besser einschätzen, was gegebenenfalls wiederum Anlass für eine 

Gegenreaktion sein kann. Entsprechend dem Blog ist auch das Forum gut geeig-

net, die allgemein verbreitete Stimmung zu einem Thema auszuloten. Der Bürger 

kann Probleme und Potenziale eines kommunalen Vorhabens diskutieren, seine 

eigene Meinung darstellen und sich mit anderen über Themen auseinandersetzen, 

von denen er persönlich betroffen ist oder die für ihn von Interesse sind.  

Die Projektgruppe klärt im Vorfeld ab, wer im Forum kommunizieren soll, etwa 

Mitarbeiter mit den Bürgern oder lediglich Bürger untereinander.171 Dabei muss 

immer im Blick behalten werden, dass die Bürger schnell das Interesse verlieren, 

wenn im Forum keine produktiven Beiträge entstehen. Für eine rege Diskussion 

bietet es sich daher an, je nach Thema neben Mitarbeitern der Verwaltung auch 

Gemeinderäte unterschiedlicher Fraktionen oder Sachverständige für das Mitwir-

ken im Forum zu mobilisieren.  

 

4.3.2.5 Die Abstimmung 

Die elektronische Abstimmung wird auch Quick Poll oder Web Poll genannt. Man 

versteht darunter eine „webbasierte Umfrage zu einem öffentlichen Sachgeschäft 

                                                 
170 Siehe Kap. 4.3.3.2. 
171 Vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 208 f. 
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oder einem politischen Programm, wobei das elektronisch ermittelte Resultat als 

unverbindlich taxiert werden muss.“172 Es wird demnach lediglich ein Meinungs-

bild zu einem öffentlichen Thema generiert. Der Bürger gibt dabei seine Meinung 

über vorgegebene Optionsbuttons ab; zu einer oder mehrerer Varianten eines 

Themas kann die eigene Beurteilung durch „ja“, „nein“ oder Stimmenthaltung 

kundgetan werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass die elektronische Abstim-

mung zudem die Veröffentlichung der Abstimmungsresultate und die Analyse des 

Stimmverhaltens beinhaltet.173  

 

Projekt VoicE 

Hier handelte es sich anfangs um Fragen, die im wöchentlichen Wechsel zur Ab-

stimmung bereitgestellt wurden („Frage der Woche“). Diese wurden allerdings 

während der Projektlaufzeit auf eine monatliche Laufzeit verlängert („Frage des 

Monats“). Für die Umstellung war ausschlaggebend, dass innerhalb eines Monats 

eine repräsentativere Anzahl an Bürgern an den Abstimmungen teilnehmen konn-

te als innerhalb der relativ kurzen Zeitspanne von nur einer Woche. Die Fragen 

wurden von der Projektgruppe vorbereitet und zur Freigabe an die baden-

württembergischen Abgeordneten geschickt. Die jeweilige „Frage des Monats“, 

eine kurz gefasste Verbraucherschutzfrage, wurde dann unter dem Namen eines 

Parlamentariers174 auf der Plattform zur Abstimmung eingestellt; der aktuelle Er-

gebnisstand konnte hierbei jederzeit eingesehen werden. Die Ergebnisse der Ab-

stimmungen wurden von der MFG zusammengefasst und an den jeweiligen Ab-

geordneten weitergeleitet.175 Als vorgegebene Antwortmöglichkeit bestand gene-

rell die Auswahl zwischen „Ja“ und „Nein“, stellenweise war noch eine dritte 

Möglichkeit in Form von „Ich weiß nicht“ bzw. „Darüber habe ich mir noch keine 

                                                 
172 Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 166. 
173 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 165. 
174 Auf VoicE beteiligten sich die Parlamentarier Evelyne Gebhardt (SPD/ S&D), Daniel Caspary 
(CDU/ EVP), Elisabeth Jeggle (CDU/ EVP), Dr. Thomas Ulmer (CDU/ EVP), Heide Rühle 
(Grüne/ EFA), Dr. Andreas Schwab (CDU/ EVP), Rainer Wieland (CDU/ EVP), Peter Simon 
(SPD/ S&D) und Franziska Brantner (Grüne/ EFA). 
175 Vgl. Ergebnisprotokoll Güneş (siehe Anlage 8). 
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Gedanken gemacht“ enthalten. Die folgende Abbildung stellt die Abstimmung auf 

VoicE dar.176 

 

 

Abbildung 3: Screenshot einer Abstimmung auf VoicE 

 

Während der Projektlaufzeit wurden auf der Plattform insgesamt 17 Fragen ge-

stellt. Von anfänglichen 10 bis etwa 70 Antworten pro Abstimmung stieg die Zahl 

bei den Fragen jüngeren Datums regelmäßig auf über 120, der Spitzenwert lag bei 

178 Stimmabgaben. Die Beteiligung nahm zwar tendenziell zu, gemessen an 

Reichweite und Zielgruppen der Plattform ist die Anzahl der Beteiligungen jedoch 

äußerst kritisch zu hinterfragen. Inhalt und Darstellung des Ergebnisses oben auf-

geführter Frage sind exemplarisch in nachfolgender Abbildung gezeigt.177 

 

 

 

                                                 
176 Screenshot entnommen von der VoicE-Plattform, http://www.bw-voice.eu/ (…) (siehe Anlage 
18).  
177 Screenshot entnommen von der VoicE-Plattform, http://www.bw-voice.eu/ (…) (siehe Anlage 
19). 
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Abbildung 4: Screenshot eines Abstimmungsergebnisses auf VoicE 

 

Die entscheidende Schwachstelle des Projekts lag in der fehlenden Rückmeldung 

an die Bürger, wie mit den Abstimmungsergebnissen letztendlich verfahren wird. 

Ring von der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen 

Kommission sieht eine Schwierigkeit des Projekts darin, dass der Bürger im 

Glauben gelassen wird, an „direkter Demokratie“ teilzunehmen.178 Das Einrichten 

einer direkten Demokratie war jedoch nicht Ziel des Projekts und wurde so auch 

nicht kommuniziert, konnte allerdings so wahrgenommen werden. Laut Projektan-

trag sollten die Bürger im Sinne von Konsultation lediglich Input liefern, die Ent-

scheidungen aber nach wie vor von gewählten Vertretern getroffen werden.179  

Die Ergebnisse hatten für den Abgeordneten somit lediglich Informationswert, 

indem er Einblick in Fragen und Kommentare der Bürger erhielt; sie waren aber 

in keiner Weise maßgebend für politisches Handeln oder für den Abgeordneten 

verpflichtend, in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Nach Ring löste die feh-
                                                 
178 Vgl. Ring, J., Expanded Mission Report, „Outreach“ mission to Baden-Württemberg, 17 Sep-
tember – 1 October 2008, S. 4 (im Folgenden zit. als “Ring, J., Expanded Mission Report”) (siehe 
Anlage 20). 
179 Vgl. Telefongespräch Schepers (siehe Anlage 15). 
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lende Rückmeldung allerdings Frustration, Unzufriedenheit und Enttäuschung bei 

den teilnehmenden Bürgern aus, was allgemein dazu beitrage, die bestehenden 

Vorbehalte gegenüber der EU weiter ansteigen zu lassen.180  

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Mittels elektronischer Bürgerbeteiligung kann prinzipiell über jedes kommunale 

Thema abgestimmt werden, da lediglich ein Stimmungsbild der Bürgerschaft ge-

neriert und kein für die Verwaltung bindender Beschluss gefasst wird.  

Wie die vorliegenden Erfahrungen aus dem VoicE-Projekt zeigen, liegt die größte 

Herausforderung elektronischer Abstimmungen in der Berücksichtigung und Um-

setzung der Beteiligungsergebnisse. Auch wenn die Abstimmung keine bindende 

Wirkung hat, ist eine ernsthafte Beabsichtigung der Umsetzung Voraussetzung für 

einen dauerhaften Bestand des Projekts. Die kommunalen Entscheidungsträger 

sollten dabei im Voraus klären, in welcher Form und wie schnell Ergebnisse um-

gesetzt werden können.181 Die Ergebnisse müssen dabei fachgerecht aufgearbeitet 

und bewertet werden, bevor sie in den eigentlichen Entscheidungsprozess einge-

hen.  

Damit Anregungen und Bedenken der Bürger angemessen berücksichtigt werden 

können182, müssen sie die Gelegenheit haben, diese mittels der Abstimmung 

rechtzeitig zu äußern. Es ist daher darauf zu achten, die Abstimmung zeitlich so 

zu legen, dass die Ergebnisse etwa noch in die aktuelle Haushaltsplanung einflie-

ßen können. Um bereits bestehende Vorstellungen seitens der Verwaltung nicht 

wieder verwerfen zu müssen, sollte die Abstimmung möglichst frühzeitig vor Be-

ginn eines Vorhabens stattfinden, beispielsweise bevor detaillierte Pläne ausgear-

beitet werden.  

Im Sinne der Transparenz des Verfahrens muss kommuniziert werden, was mit 

den Beiträgen der Bürger passiert, inwiefern diese in die Entscheidungsfindung 

einfließen und wie lange der Prozess eines spezifischen Beteiligungsangebots 

dauert.183 Die Kommune darf nicht passiver Konsument der Beteiligung sein, son-

                                                 
180 Vgl. Ring, J., Expanded Mission Report, S. 4 (siehe Anlage 20).  
181 Vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 228. 
182 Hierzu und zum Folgenden vgl. Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokra-
tie, S. 227 ff. 
183 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 83. 
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sondern muss in regelmäßigen Abständen Feedback an die Bürger geben und die 

Umsetzung von Ergebnissen transparent machen. So kann der Umsetzungsstand 

von Ergebnissen bereits abgeschlossener Abstimmungen z.B. auf der Plattform 

veröffentlicht werden oder es wird im Vorfeld der Abstimmung bereits festgelegt, 

dass in einem bestimmten Zeitraum nach Ende der Abstimmung - je nach Vorha-

ben z.B. ein halbes bis ein Jahr später - auf einer Informationsveranstaltung von 

den Umsetzungsergebnissen berichtet wird. Den Bürgern sollte in jedem Fall sig-

nalisiert werden, dass die Ergebnisse, auch wenn diese nicht in vollem Umfang 

berücksichtigt werden können, zur Kenntnis genommen wurden. 

Die Auswahl geeigneter kommunaler Themen ist von maßgeblicher Bedeutung 

für eine starke Beteiligung und dementsprechende Wahrscheinlichkeit der Reali-

sierung. Unabhängig von der Betroffenheit sollten Abstimmungen lediglich zu 

Entscheidungsalternativen in Themenbereichen durchgeführt werden, in denen der 

Bürger über ausreichendes Wissen verfügt. Zu abstrakte oder komplexe Themen 

sprechen lediglich eine Minderheit an, daher empfehlen sich vor allem konkret 

fassbare Vorhaben.  

Die Kommune sollte immer nur zu einem aktuellen Thema abstimmen lassen, da 

das Einstellen mehrerer Themen sowohl eine intensive Betreuung der Beiträge 

erfordert als auch Probleme in der Umsetzung der Ergebnisse verursacht, was 

wiederum Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Plattform verringert.184 Hinzu 

kommt, dass durch die Thematisierung zu vieler Bereiche die einzelnen Themen 

und Projekte nicht differenziert ausdiskutiert werden, sondern dass vielmehr spon-

tan und unüberlegt abgestimmt wird.185 

In einer festgelegten Zeitspanne, z.B. innerhalb eines Monats, kann der Bürger 

dann an der Abstimmung teilnehmen. Das Verfahren sollte nicht zu lange andau-

ern und sich möglichst auf einige wenige Wochen konzentrieren, da ansonsten das 

Interesse der Bürger abnimmt.  

 

                                                 
184 In Anlehnung an Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L., Kooperative Demokratie, S. 227. 
185 Vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 168. 
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4.3.3 Projektdurchführung 

Die Durchführungsphase umfasst die gesamte Kommunikation des Projekts nach 

außen und innen, einschließlich der Kick-Off-Veranstaltung als offizieller Pro-

jektstart, sowie die Projektkontrolle. 

Die Kommunikationsstrategie wird auf Basis der Ziel- und Zielgruppendefinition 

festgelegt und gibt der gesamten Kommunikation die Richtung vor, an der sich 

die Maßnahmen orientieren.  

Durch eine kontinuierliche Überprüfung des Projektfortschritts anhand der Pro-

jektkontrolle muss sichergestellt werden, dass keine Abweichungen von den Pro-

jektzielen entstehen können. Sollten Abweichungen auftreten, müssen entspre-

chende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. 

 

4.3.3.1 Kommunikationsstrategie als unverzichtbarer Bestandteil 

Mit der Kommunikationsstrategie wird grundsätzlich festgelegt, welche Zielgrup-

pen mit welchen Maßnahmen erreicht und welche Kommunikationswege und -

formen besonders berücksichtigt werden.186 Hierbei wird eine Auswahl getroffen, 

welche Medien eingesetzt werden sollen, wie diese Medien kombiniert werden 

und wie lange das jeweilige Medium eingesetzt wird. Je nach Größe des Projekts 

bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Zielgruppen zu erreichen; im Folgen-

den sollen diese auf die Strategie aus VoicE und eine entsprechende kommunale 

Strategie begrenzt werden.  

 

Projekt VoicE  

Die Kommunikationsstrategie von VoicE zielte darauf ab, möglichst viele Bürger 

dafür zu gewinnen, die auf der Plattform angebotenen elektronischen Kommuni-

kationsinstrumente zu nutzen.187 Die Strategie basierte auf mehreren Prinzipien188, 

von denen eines aufgrund seiner Diskrepanz in der Umsetzung herausgegriffen 

werden soll. EU-Gesetzgebungsprozesse sind komplex und für den Durch-

                                                 
186 Vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 21. 
187 Vgl. Ergebnisprotokoll Güneş (siehe Anlage 8). 
188 Etwa auch das Prinzip „regionaler Fokus“, wonach in jeder Region ein Projektmitarbeiter für 
die regionale Bewerbung der Plattform verantwortlich ist.  
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schnittsbürger nur schwer nachvollziehbar. Mit dem Prinzip der maximalen Ver-

ständlichkeit sollten die Inhalte der Plattform und Informationsmaterialien daher 

möglichst einfach und verständlich erstellt werden. Der Aufbau der Plattform ori-

entierte sich zwar an diesem Prinzip, die Informationsmaterialien sind allerdings 

nur bedingt bürgernah ausgefallen.  

Für das Projekt wurden 10.000 Flyer189 und 63.000 Postkarten190 gedruckt sowie 

6.000 Bleistifte mit dem VoicE-Logo bedruckt. Die Materialien sind von den 

Partnern in Zusammenarbeit mit einem Grafiker entworfen und erstmals auf dem 

Bürgerfest der Stadt Stuttgart am 21. September 2008 verteilt worden, wo das 

Projekt eine Woche vor offiziellem Projektauftakt beworben wurde. Die Aufma-

chung des Flyers ist zwar grafisch ansprechend gestaltet; er wurde jedoch nicht 

speziell auf die Zielgruppe der baden-württembergischen Plattform abgestimmt, 

sondern mehrsprachig als einheitliche Informationsbroschüre für die Pilotregionen 

gedruckt. Er enthält somit neben einer deutschen und einer spanischen auch eine 

englische Fassung der Projektbeschreibung, was ihn infolge von viel Text insge-

samt zu mächtig wirken lässt. Dagegen wurde die Vorderseite, die die Hauptin-

formation transportieren soll, lediglich auf Englisch verfasst, was für viele Bürger 

ohne entsprechende Sprachkenntnisse unverständlich ist. Zudem ist aus der Vor-

derseite nicht ersichtlich, worin die Intention des Flyers besteht. Das Motiv der 

Postkarte sagt ebenfalls nichts darüber aus, für welches Projekt geworben werden 

soll. Fraglich ist deshalb, ob die Plattform nicht insgesamt eine höhere Resonanz 

erfahren hätte, wenn den baden-württembergischen Zielgruppen das Projekt in 

Form von leicht verständlichen Informationsmaterialien in deutscher Sprache nä-

her gebracht worden wäre. 

Auf dem Bürgerfest bestand des Weiteren die Möglichkeit, am Stand des Europa 

Zentrums die Plattform im Internet zu besuchen, von diesem Angebot wurde je-

doch nur wenig Gebrauch gemacht. Neben der Präsentation auf dem Bürgerfest 

wurde VoicE mehrfach auf der landesweiten Informationsbustour191 für die 

                                                 
189 Ein Flugblatt oder „Handzettel“, der einseitig oder beidseitig bedruckt lediglich die wichtigsten 
Informationen ohne erläuterndes Hintergrundwissen transportiert. Vgl. Brüne, K., Lexikon Kom-
munikationspolitik, S. 53. 
190 Je ein Ansichtsexemplar des Flyers und der Postkarte sind in Anlage 21 bzw. 22 verfügbar. 
191 Die Bustour wurde 40 Tage vor den Wahlen am 29.04.2009 in Stuttgart gestartet und führte mit 
über 50 Stationen durch alle Landesteile. Städte und Gemeinden wurden durch eine offene Aus-
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Kommunalwahlen und die Europawahl vom 29. April bis 6. Juni 2009 beworben. 

Florian Setzen, Direktor des Europa Zentrums, und Dr. Levent Güneş, Projektre-

ferent für die regionale Bewerbung der Plattform, waren dabei in zahlreichen 

Städten192 für VoicE vertreten und standen interessierten Bürgern als Ansprech-

partner zur Verfügung.  

Um die Zielgruppen regelmäßig über aktuelle Aktivitäten auf der Plattform zu 

informieren, wurde daneben von der MFG ein Newsletter193 gestaltet und für den 

baden-württembergischen Raum verschickt. Dieser konnte über die Startseite der 

Plattform unter Angabe von Name und Email-Adresse abonniert werden.  

Die Kick-Off-Veranstaltung fand am 29. September 2008 im Rahmen des ersten 

baden-württembergischen Verbrauchertages im Neuen Schloss Stuttgart statt. Hier 

wurde die baden-württembergische Plattform offiziell von Minister Peter Hauk 

(MLR), David Meir von der Europäischen Kommission und Klaus Haasis, Ge-

schäftsführer der MFG, freigeschaltet.194 Das Europa Zentrum und die MFG wa-

ren gemeinsam mit einem betreuten Stand vertreten, der zusätzlich über das Pro-

jekt informierte. Das Problem hierbei bestand darin, dass die Kick-Off-

Veranstaltung lediglich im Rahmen geladener Gäste und nicht während einer öf-

fentlichen Veranstaltung freigeschaltet wurde, womit der Bürger überhaupt keine 

Gelegenheit hatte, sich über den Start des Projekts und das Projekt an sich zu in-

formieren. 

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Um die Zielgruppen auf die neue Form der Beteiligung aufmerksam zu machen 

und zur Inanspruchnahme zu motivieren, sind diverse Aktivitäten denkbar und 

möglich. Die Auswahl der Medien sollte entsprechend der Größe der Kommune 

                                                                                                                                      
schreibung eingeladen, sich mit eigenständigen Veranstaltungskonzepten als Busstandort zu be-
werben. Vgl. Staatsministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Informationsbus des Landes zu den 
Kommunalwahlen und der Europawahl am 7. Juni 2009, http://www.sm.baden-wuerttemberg.de 
(…) (siehe Anlage 23). 
192 Auftaktveranstaltung in Stuttgart (29.04.), Ulm (06.05.), Schwäbisch Gmünd (07.05.), Gagge-
nau (18.05.), Kehl (19.05.),  Freiburg (24.05.), Tübingen (25.05.), Horb (02.06.), Reutlingen 
(03.06.), Stuttgart (05./ 06.06.). 
193 Per Email versandter, regelmäßiger, kostenloser Service, um Nachrichten zu liefern. Er erfährt 
eine hohe Aufnahmebereitschaft, da er nur Adressaten erreicht, die durch ihre Anmeldung bewusst 
Interesse signalisieren, vgl. vertiefend Ruisinger, D., Online Relations, S. 153 ff.  
194 Vgl. Staatsministerium (Hrsg.), PM 255/ 2008 (siehe Anlage 7). 



  Seite 53 

und den zu vermittelnden Inhalten erfolgen.195 Um Aufmerksamkeit zu erzeugen 

und nur knappe allgemeine Informationen zu vermitteln, müssen kurze und präg-

nante Botschaften vermittelt werden. Hierzu eignen sich Veröffentlichungen in 

lokalen Printmedien wie der Tageszeitung196 oder im Amtsblatt der Kommune 

bzw. auf ihrer Homepage. Stadtmagazine, die eine Mischung lokaler Informatio-

nen beinhalten und Veranstaltungshinweise geben, erreichen hierbei vor allem die 

Zielgruppe der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen.  

Daneben können Eigenpublikationen in Form von Plakaten, Postern, Flyern oder 

Postkarten erstellt werden. Sollen dagegen umfangreiche Hintergrundinformatio-

nen zum Projekt vermittelt werden, bieten sich dazu vor allem ausführliche Pres-

seartikel, Informationsveranstaltungen und mehrseitige Broschüren an. Während 

in Kleinstädten bereits öffentlich ausgehängte Plakate Aufmerksamkeit erregen 

und zum Mitmachen animieren können, werden diese in größeren Städten auf-

grund der Flut an visuellen Eindrücken nur in besonders großen, aufwändig ges-

talteten Formaten beachtet. Hier bietet sich daher z.B. zusätzlich die Möglichkeit 

über Beiträge in regionalen Rundfunk- oder Fernsehsendern an.  

Unabhängig von der Größe der Kommune sollten in öffentlichen Einrichtungen 

und an den Stellen im Verwaltungsgebäude, wo sich der Bürger aufhält, Infostän-

de eingerichtet oder zumindest Publikationen ausgelegt werden. Daneben kann 

durch persönliche Information in Gesprächen auf das neue Beteiligungsangebot 

aufmerksam gemacht werden.  

Entscheidet sich die Kommune für die Einrichtung eines Newsletters, sind hierbei 

mehrere Faktoren zu beachten.197 Die Kommune als Absender des Newsletters 

muss klar ersichtlich und die Betreffzeile prägnant sein, zudem sollte der Abon-

nent möglichst persönlich angesprochen werden. Daneben sollte ein erschwertes 

Anmeldeverfahren durch die Abfrage zu vieler Daten vermieden werden. Abon-

nenten können nicht nur über den entsprechenden Link auf der Plattform gewon-

nen werden, sondern etwa auch im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen, wenn 

                                                 
195 Hierzu und zum Folgenden vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bür-
gerbeteiligung, S. 145-151. 
196 Hierbei sollte auf bestehende Netzwerke im Rahmen kontinuierlicher Pressearbeit zurückge-
griffen werden können. 
197 Hierzu und zum Folgenden vgl. Ruisinger, D., Online Relations, S. 153 ff. 



  Seite 54 

Listen ausliegen, in die sich Interessierte eintragen können.198 Die Regelmäßigkeit 

des Versands eines Newsletters hängt davon ab, wie viele Neuigkeiten sich zur 

Publikation anbieten; wichtig ist jedoch, dass der Rhythmus kontinuierlich ein-

gehalten wird. Unregelmäßige Abstände verunsichern den Leser, weshalb der 

Newsletter im Zweifel besser in längeren Abständen versendet werden sollte und 

dafür bei außergewöhnlichen Ereignissen eine Sonderausgabe erstellt wird. Vor-

teile des Newsletters sind, dass er sich schnell, einfach und kostengünstig produ-

zieren lässt und zu dessen Erstellung nur geringe Layout- und Redaktionskennt-

nisse nötig sind.199 

Um zur Abstimmung zu animieren, können unter den Teilnehmern auch kleinere 

Sachpreise verlost werden, etwa Freikarten für kommunale Freizeiteinrichtungen. 

Der Wert des Gewinns ist dabei weniger bedeutsam, es soll vielmehr ein Anreiz 

für die Beteiligung geschaffen werden.  

Im Gegensatz zum VoicE-Projekt sollte die Kick-Off-Veranstaltung in jedem Fall 

öffentlichkeitswirksam durchgeführt werden. Eine öffentliche Veranstaltung ist 

zwar nicht zwingend notwendig und der Start des Projekts kann auch im Rahmen 

eines inoffiziellen Meetings der Projektgruppe stattfinden, der Zweck des offiziel-

len Projektstarts besteht jedoch darin, das Projekt bei den Bürgern hinreichend 

bekannt zu machen. Kick-Off-Veranstaltungen werden daher häufig durchgeführt, 

wenn das Projekt Neuigkeits- oder Seltenheitscharakter hat. Mit dem offiziellen 

Auftakt soll den Bürgern das Projekt und die damit verbundenen Ziele und Ab-

sichten präsentiert und damit Interesse für das Projekt erzeugt werden.200  

Eine öffentliche Freischaltung bietet sich etwa am Tag der offenen Tür an. Bür-

gern soll damit vor allem die Gelegenheit gegeben werden, Informationen zum 

Projekt zu erhalten und bei Fragen mit Projektmitarbeitern ins Gespräch zu kom-

men. Es sollten daher möglichst viele Projektmitarbeiter in die Veranstaltung ein-

bezogen werden. Zudem kann in Erwägung gezogen werden, fachkundige „Füh-

rungen“ durch die Plattform an einem temporär eingerichteten Terminal anzubie-

ten, um Aufbau und Funktionsweise der Plattform zu erörtern.  

                                                 
198 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 162. 
199 Vgl. Borgmann, G., „Wie Sie Mitarbeiterkommunikation transparent gestalten“, in PR Praxis,  
Fachwissen, Ideen und Trends für effiziente Öffentlichkeitsarbeit, Themenheft Mitarbeiter-
Zeitschrift, 2008, S. 2 f. 
200 Vgl. Aichele, C., Intelligentes Projektmanagement, S. 34. 
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Ab Freischaltung der Plattform ist eine kontinuierliche Information der Mitarbei-

ter über die Fortschritte des Projekts von Bedeutung, um langfristig sicherzustel-

len, dass die Plattform reibungslos funktioniert. Alle vom Projekt betroffenen 

Mitarbeiter müssen dabei sowohl in technischer als auch in fachlicher Hinsicht 

unterstützt werden, damit sie ihre jeweiligen Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Plattform bewerkstelligen können. 

 

4.3.3.2 Steuerung durch Projektkontrolle 

Die Projektplanung kann den tatsächlichen Projektverlauf nur theoretisch vor-

wegnehmen. Abläufe und Ereignisse treten in der Projektdurchführung nicht im-

mer so ein, wie sie ursprünglich geplant wurden und es kann zu Abweichungen 

zwischen realem Projektablauf und Planung kommen. Im Sinne eines kontinuier-

lichen Verbesserungsprozesses muss ein Projekt daher regelmäßig hinterfragt und 

angepasst werden. 

Die Projektkontrolle ist für die Einhaltung der Projektziele verantwortlich und 

ermöglicht die konkrete Steuerung des Projekts. Sie umfasst das Sammeln, Analy-

sieren und Vergleichen von Informationen. Danach werden die gesetzten Zielgrö-

ßen bereits während der Projektlaufzeit und nicht erst am Projektende überprüft. 

Jeweils bei Erreichen eines Meilensteins ist ein Soll-Ist-Vergleich in Form von 

Kennzahlen anzustellen, um mögliche Abweichungen von vereinbarten Zielen 

frühzeitig zu erkennen und eventuelle Korrekturen zeitnah zu veranlassen, um die 

Erreichung des Gesamtziels nicht zu gefährden.201 Eine Kennzahl ist eine „Kom-

bination von Zahlen, zwischen denen Beziehungen bestehen oder in einer Weise 

hergestellt werden können, dass eine neue Größe gebildet wird, die im Vergleich 

zu den Ausgangsgrößen einen zusätzlichen Erkenntniswert besitzt.“202 Entschei-

dend ist der sinnvolle Einsatz von Kennzahlen, d. h. dass nur diejenigen verwen-

det werden, die für den Empfänger dieser Informationen relevant sind.  

 

 

 

                                                 
201 Vgl. Bergmann, R./ Garrecht, M., Organisation und Projektmanagement, S. 228 f. 
202 Aichele, C., Intelligentes Projektmanagement, S. 174. 
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Projekt VoicE 

Die Projektkontrolle erfolgte durch die Europäische Kommission in „Review 

Meetings“, in denen die Istwerte den durch die Projektplanung vorgegebenen 

Planwerten gegenübergestellt und unter Berücksichtigung der abgelaufenen Pro-

jektzeit beurteilt wurden. Das erste Meeting, das so genannte „Midterm Review“, 

fand ein Jahr nach Projektstart statt, das zweite Meeting, das „Final Review“, er-

folgte nach dem zweiten Jahr.203 

 

Handlungsempfehlung an Kommune  

Da die Plattform alle Interaktionen der Bürger protokolliert, können sämtliche 

Bewegungsabläufe analysiert werden. Diese Analysen sind ein wichtiger Beitrag, 

um die Stärken und Schwächen der Plattform zu erkennen. Dadurch lassen sich 

z.B. Anzeichen finden, an denen erkennbar ist, wie häufig die Plattform besucht 

wird und welche Bereiche besonders genutzt werden. Aus dieser Vielfalt an In-

formation kann die Plattform bewertet und eventuell angepasst werden.  

Aufschlussreich ist die Verweildauer auf jeder Seite, um Hinweise über die Att-

raktivität der Seite zu liefern. Wichtige Parameter sind daneben die Zahl der Sei-

tenabrufe und der Klicks sowie die Anzahl der Besuche. Daraus kann herausgele-

sen werden, wie viele Besucher mit der Plattform in Kontakt kamen, wie sich die-

se Zahl im Projektverlauf entwickelt und welche Seiten wie häufig genutzt wor-

den sind. Die Klickhäufigkeit allein sagt dabei aber lediglich aus, dass ein Kontakt 

stattgefunden hat. Ob der Besucher etwa die Information erhalten hat, die er ge-

sucht hat, bleibt kaum erkennbar. Diese Parameter geben demnach erst in der 

Verbindung ein Bild über die Nutzung der Plattform ab, einzeln betrachtet sagen 

sie nur wenig aus. 

Zur Messung des Erfolgs204 können die Kennzahlen „Bekanntheitsgrad“ und 

„Kommunikationsbereitschaft“ eingeführt werden. Die Kennzahl „Bekanntheits-

grad“ (B) bezieht sich auf die Wahrnehmbarkeit der Plattform und lässt Rück-

schlüsse auf die Effektivität der Bekanntmachung der Plattform zu. Zur Berech-

nung der Kennzahl B kann die Anzahl der tatsächlichen Besucher der Plattform 

                                                 
203 Vgl. Telefongespräch Schepers (siehe Anlage 15). 
204 Hierzu und zum Folgenden vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 196-199. 
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(X1) mit der Größe der gewünschten Zahl der Besucher205 (M1) pro Messeinheit 

verglichen werden. Als Messeinheit können Zeiteinheiten wie Tag, Woche, Mo-

nat, Quartal oder Jahr dienen. Je nach Informationsbedürfnis der Entscheidungs-

träger und Signifikanz des Themas sollte als Einheit ein wöchentlicher Rhythmus 

für eine Bewertung des Zwischenstands oder ein monatlicher Rhythmus nach En-

de einer Abstimmung gewählt und über die Kennzahlenvergleiche Bericht erstat-

tet werden. 

Beispiel: X1= 200; M1= 1000. B= X1/ M1 = 200/ 1000 = 0,2 bzw. 20 %. 

Somit ergäbe sich bei einer potenziellen Nutzergruppe M1 von 1000 und einer 

konkret gemessenen Besuchergruppe X1 von 200 eine Messgröße von 0,2 bzw. 

20 Prozent. In diesem Fall besuchen im Durchschnitt 20 Prozent der Bürger die 

Plattform pro Messeinheit. 

Die Kennzahl „Kommunikationsbereitschaft“ (K) drückt aus, wie viele Besucher 

der Plattform bereit sind, neben dem reinen Abruf von Informationen die angebo-

tenen elektronischen Kommunikationsinstrumente zu nutzen bzw. sich aktiv zu 

beteiligen. Die gesuchte Anzahl der Kommunikationswilligen X2 kann z.B. ermit-

telt werden, indem die Zahl der Abstimmungsklicks je Frage gezählt wird. Diese 

Anzahl der Kommunikationswilligen X2 verglichen mit der Anzahl aller Besu-

cher der Plattform X1 ergibt die Kennzahl K als Messzahl für die persönliche 

Mitwirkung. 

Beispiel: X2= 100; X1= 200. K= X2/ X1 = 100/ 200 = 0,5 bzw. 50 %. 

Bei 100 Kommunikationswilligen (X2) ergibt sich somit verglichen mit 200 Be-

suchern der Plattform (X1) eine Kennzahl K von 0,5 bzw. 50 Prozent. Im Beispiel 

oben ist somit die Hälfte der Plattformbesucher bereit, die elektronischen Kom-

munikationsinstrumente der Plattform zu nutzen und sich aktiv einzubringen. 

Vergleicht man die Entwicklung dieser Kennzahlen über längere Zeitspannen, 

lässt sich darüber ein prägnantes Bild über die Auslastung der Plattform erstellen 

und somit deren Erfolg bemessen. 

  

                                                 
205 Als M1 kann etwa auch die Anzahl der Bürger im Einzugsgebiet verwendet werden. 
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4.3.4  Projektabschluss 

Der Projektabschluss ist die letzte Phase eines Projekts. Zum Projektabschluss 

gehören die Projektdokumentation und die abschließende Besprechung des Pro-

jekts, um das Projekt zu bewerten und Erkenntnisse206 für eventuelle Folgeprojek-

te zu gewinnen.207 Die förmliche Projektabschlusssitzung wird auch als „Kick-

Out-Meeting“ bezeichnet. Für die Bewertung des Projekts erfolgt der Rückgriff 

auf den Projektauftrag, in dem die dem Projekt zugrunde gelegten Ziele definiert 

worden sind. Anhand der dort aufgeführten Informationen kann überprüft werden, 

welche Ziele erreicht bzw. nicht erreicht wurden. Der Stand der Ergebnisse sowie 

das Projekt als Ganzes muss dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt in 

Form eines Berichts, der darüber informiert, welche Schwierigkeiten im Projekt-

verlauf aufgetaucht und inwieweit die Projektziele erreicht worden sind.  

Mit diesen Maßnahmen wird das Projekt abgeschlossen und damit gewährleistet, 

dass die Ergebnisse aus dem Projekt effizient verwendet werden können.208 

 

Projekt VoicE 

Die Abschlusssitzung mit der Europäischen Kommission fand am 22. Januar 2010 

statt. Für die Projektdokumentation wurde von den Projektpartnern ein „Final Re-

port“ verfasst, der der Europäischen Kommission vorliegt.209 

 

Handlungsempfehlung an Kommune 

Im Rahmen des Projektabschlusses wird ein offizielles Abschlussmeeting veran-

staltet, in dem die erreichten Ziele vorgestellt werden. Hier sollte mit der Projekt-

gruppe ein Erfahrungsaustausch gemacht werden, was im Projekt gut bzw. 

schlecht gelaufen ist und was in künftigen Projekten berücksichtigt werden sollte. 

Daneben kann eine Abschlussfeier veranstaltet werden, in der sich der Projektlei-

ter noch einmal persönlich bei den Projektmitarbeitern bedankt. 

Der Umfang des Abschlussberichts hängt von den Ergebnissen des Projekts ab. Er 

dient der Verbesserung künftiger Projekte, etwa in Form eines besseren Projekt-

                                                 
206 In der Terminologie des Projektmanagements die so genannten „Lessons Learned“. 
207 Vgl. Bergmann, R./ Garrecht, M., Organisation und Projektmanagement, S. 231 f. 
208 Vgl. Baguley, P., Optimales Projektmanagement, S. 198 f. 
209 Vgl. Telefongespräch Schepers (siehe Anlage 15). 
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managements, wenn aufgrund der Erfahrungswerte andere Instrumente des Pro-

jektmanagements eingesetzt werden sollen.210  

 

Zwischenergebnis 

VoicE ist prädestiniert für eine Anwendung auf kommunaler Ebene, wenn 

Schwächen des Projekts vermieden und kommunale Spezifika beachtet werden. 

Die Schlüsselindikatoren in den einzelnen Projektphasen finden sich in Form ei-

ner Checkliste211 wieder, die die Kommune als Warnhinweise in der jeweiligen 

Projektphase werten kann. Die Checkliste dient daneben als Gedächtnisstütze für 

wichtige Handlungsoptionen und als Hilfe für schnelle Entscheidungen. 

 

5 Ergebnis 

Elektronische Bürgerbeteiligung eröffnet dem öffentlichen Sektor neue Möglich-

keiten, gesellschaftliche Akteure zu mehr Engagement in Verwaltungsangelegen-

heiten zu mobilisieren, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, eigene Vor-

stellungen und Kenntnisse mittels elektronischer Kommunikationsinstrumente in 

Verwaltungsverfahren einzubringen. Die Verwaltung kann die Bürger über eine 

elektronische Beteiligungsplattform und deren Potenzial zu mehr Entscheidungs-

transparenz und Bürgerzufriedenheit somit stärker in Entwicklungen in der Kom-

mune und Entscheidungen der Verwaltung einbinden. Elektronische Bürgerbetei-

ligung trägt daher zum einen zu einer Verwaltungsmodernisierung im Sinne neuer 

Formen des Zusammenwirkens von Bürgerschaft und Verwaltung bei. 

Der praktische Nutzen für die Verwaltung liegt vorrangig in den Möglichkeiten, 

unterschiedliche Problemverständnisse und entsprechendes Wissen als produktive 

Ressource für Planungs- und Entscheidungsprozesse zu nutzen. Mittels elektroni-

scher Bürgerbeteiligung können somit Informationsgewinnungs- und –

verarbeitungskapazitäten gesteigert und damit die Lernfähigkeit212 kommunaler 

                                                 
210 Vgl. Baguley, P., Optimales Projektmanagement, S. 201 ff. 
211 Siehe Anlage 14. 
212 Auch “organisationales Lernen”. Darunter wird der Prozess verstanden, die Wissensbasis einer 
Gemeinschaft oder Organisation anzureichern, Problemlösungs- und Handlungskompetenzen zu 
verbessern sowie den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter den Mitgliedern der Gemeinschaft 
oder Organisation zu erhöhen, vgl. Meier, A., eDemocracy & eGovernment, S. 216 f. 
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Einrichtungen erhöht werden. Elektronische Bürgerbeteiligung unterstützt damit 

zum anderen eine nachhaltige Verwaltungsmodernisierung im Sinne einer 

„Knowledge Sharing Culture“, einer Kultur des Wissensaustauschs.  

Diese neue Beteiligungsform soll hierbei nicht idealisiert bzw. überbewertet wer-

den, was auch die einschlägigen Erfahrungen aus dem VoicE-Projekt verdeutli-

chen. Die Plattform an sich kann kein Interesse für kommunale Themen erzeugen, 

wobei hinzuzufügen ist, dass dies für alle Methoden der Bürgerbeteiligung213 gilt. 

Den Bürgern muss der Mehrwert elektronischer Beteiligung bewusst gemacht 

werden, damit die Plattform dauerhaft angenommen wird. Zudem muss das neue 

Beteiligungsverfahren in bestehende Verwaltungsabläufe integriert werden214, 

was allerdings im Zuge des Modernisierungsprozesses durch die Umsetzung der 

DLR, insbesondere im Bereich E-Government, entscheidend erleichtert wird.  

Ein spezifisches Problem elektronischer Beteiligung ist die Digitale Spaltung215; 

dagegen können bestimmte Zielgruppen aufgrund ihrer technischen Aufgeschlos-

senheit besonders über elektronische Kommunikationsinstrumente für die Beteili-

gung gewonnen werden können. Elektronische Bürgerbeteiligungsplattformen 

sind somit wichtiger Baustein einer kommunalen Gesamtstrategie, Bürger ver-

stärkt und über die gesetzlich vorgesehenen Formen hinaus in Gestaltungsprozes-

se einzubeziehen. Sie sind aber nicht hinreichend, da andere Bausteine, die über 

andere Interaktionsformen andere Gruppen ansprechen, hinzukommen müssen. 

Elektronische Bürgerbeteiligung versteht sich demnach als Ergänzung zu konven-

tionellen Beteiligungsverfahren.  

 

6 Ausblick 

Angesichts der schnellen technischen Entwicklung wird der teilweisen oder voll-

ständigen elektronischen Abwicklung von Leistungsprozessen des öffentlichen 

Sektors in den kommenden Jahren eine dominante Rolle zukommen. Die Imple-

                                                 
213 Etwa auch Zukunftswerkstatt, aktivierende Befragung, Planungszelle. 
214 Vgl. Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, S. 89. 
215 Hierzu und zum Folgenden vgl. Email-Kontakt mit Prof. Paul-Stefan Ross, Leiter der Fachbe-
ratung des „Gemeindenetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Baden-Württemberg“ (siehe 
Anlage 24). So auch Kubicek, H./ Lippa, B./ Westholm, H., Medienmix in der Bürgerbeteiligung, 
S. 14 ff. 
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mentierung von E-Government wird daneben eine grundlegende Veränderung des 

Verhältnisses zwischen Bürgern und öffentlichen Institutionen aller Ebenen – 

kommunal, national und europäisch - bewirken, deren Erscheinungsformen viel-

fältig sein können und sich bisher noch nicht völlig abschätzen lassen.  

Bereits heute wächst eine Generation der „Digital Natives“ heran, die mit dem 

Internet und seinen Ausprägungen vertraut ist. Daneben wird die Zahl der Berufs-

gruppen, die das Internet und IKT im Arbeitsalltag einsetzen, immer größer. 

Auch wenn sich momentan noch von einer Experimentierphase elektronischer 

Bürgerbeteiligung sprechen lässt, werden sich Kommunen in Zukunft noch stärker 

damit beschäftigen müssen, dass elektronische Kommunikationsinstrumente von 

immer mehr Bürgern genutzt werden und damit die Ansprüche interessierter und 

gut informierter Bürger hinsichtlich des Zugangs zu Informationen, der Transpa-

renz von Verwaltungsprozessen und der Teilhabe an der Entscheidungsfindung 

über das Internet wachsen. Kommunen müssen auf diese Entwicklungen und die 

daraus resultierenden Anforderungen reagieren und sich auf die neuen Herausfor-

derungen einstellen, um im Zuge dieser Entwicklung nicht zurückzubleiben. Ist 

die Kommune nicht bereit, sich mit diesen neuen Inhalten auseinanderzusetzen, 

wird sie es künftig in diesem veränderten Arbeitsumfeld schwer haben.  

Im europäischen Kontext kann E-Government Motor für neue Kooperationen 

sein. Durch die stete Erweiterung der Europäischen Union steigt der Bedarf an 

grenzüberschreitenden, leicht zugänglichen öffentlichen Diensten und grenznahe 

Verwaltungen kooperieren bereits seit langem in Fachbereichen wie Versorgung, 

öffentlicher Nahverkehr, Schule und Kultur.216 E-Government führt zur weiteren 

Annäherung, wenn in Projekten gemeinsame Lösungen entstehen oder Lösungen 

europaweit ausgetauscht werden. Zur Steigerung europäischer Legitimität aller-

dings werden einzelne Projekte in unterschiedlichen Politikbereichen nicht genü-

gen, da sie für den Bürger individuell nicht spürbar genug sind oder in ihrer Ge-

samtheit wie ein aus Einzelmaßnahmen bestehender „Flickenteppich ohne ge-

meinsames Dach“ erscheinen.217 Bereits heute existieren in vielen deutschen 

                                                 
216 Vgl. vertiefend Staatsministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Baden-Württemberg in Europa, 
Bericht an den Landtag von Baden-Württemberg über die Europapolitik der Landesregierung für 
die Jahre 2007/ 2008, S. 88 ff. 
217 Vgl. Möller, A., „Das Europa der Projekte“, S. 99. 
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Städten218 Europabüros, die in erster Linie für die Antragstellung von EU-

Förderprogrammen verantwortlich sind. Gegenstand einer weitere Untersuchung 

könnte daher sein, ob und inwieweit eine elektronische Beteiligungsplattform auf 

kommunaler Ebene die Politikverdrossenheit gegenüber europäischen Themen 

verringern könnte, wenn sich Kommunen als „Scharnier“ zwischen Bürger und 

EU begreifen und auf der Plattform neben kommunalen auch europäische Themen 

aufgreifen. 

                                                 
218 In Baden-Württemberg etwa in den Städten Mannheim und Sindelfingen. 
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Anlage 8 

Ergebnisprotokoll Dr. Levent Güneş 

 

Mitschrift der Termine mit dem Projektreferent im Europa Zentrum Baden-

Württemberg,  Dr. Levent Güneş. 

Dienstag, 29. September 2009, Dienstag, 27. Oktober 2009, Dienstag, 24. No-

vember 2009, Mittwoch, 16. Dezember 2009, Dienstag, 19. Januar 2010.   

 

Herr Dr. Güneş, was sind die Abstimmungen auf der VoicE-Plattform und 

wie funktionieren sie? 

Abstimmungen stellen die Abgabe einer Meinung zu einem vorgegebenen Thema 

über eine Internet-Plattform dar. Der Mehrwert von Abstimmungen liegt in der 

Regel beim Veranstalter derselben, hat aber auch für den Teilnehmer bzw. die 

anderen Nutzer der Internet-Plattform Vorteile. Einerseits kann das Ergebnis von 

Abstimmungen für die eigene Entscheidung von Bedeutung sein, andererseits 

kann die Abstimmung einen Beitrag im Rahmen demokratischer Beteiligungspro-

zesse darstellen. In diesem Zusammenhang werden z.B. regelmäßige Abstimmun-

gen auf der VoicE-Projektseite („Frage des Monats“) angeboten. Anfangs handel-

te es sich hier um Fragen, die im wöchentlichen Wechsel zur Abstimmung bereit-

gestellt wurden („Frage der Woche“). Diese wurden allerdings während der Pro-

jektlaufzeit auf eine monatliche Laufzeit verlängert („Frage des Monats“). Für die 

Umstellung war ausschlaggebend, dass innerhalb eines Monats eine repräsentati-

vere Anzahl an Bürgern an den Abstimmungen teilnehmen konnte als innerhalb 

der relativ kurzen Zeitspanne von nur einer Woche. Die Fragen wurden von der 

Projektgruppe vorbereitet und zur Freigabe an die baden-württembergischen Ab-

geordneten geschickt. Die jeweilige „Frage des Monats“ wurde dann unter dem 

Namen eines Parlamentariers auf der Plattform zur Abstimmung eingestellt. Der 

aktuelle Ergebnisstand konnte hierbei jederzeit eingesehen werden. Die Ergebnis-

se der Abstimmungen wurden von der MFG zusammengefasst und an den jewei-

ligen Abgeordneten weitergeleitet. 
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Was ist die Zielsetzung von VoicE?  

Die Zielsetzung von VoicE drückt sich in folgenden Punkten aus: es soll zur Ver-

besserung demokratischer Meinungsbildungsprozesse eine Informations- und Be-

teiligungsplattform für interessierte Bürger bereitgestellt werden, v.a. auch für 

Personen, die bisher kaum Interesse an europäischer Politik zeigten. Legislative 

Inhalte sollen transparenter werden. Es sollen Aspekte gewonnen werden, wie die 

Bürger beabsichtigte Gesetzgebungsmaßnahmen individuell bewerten und welche 

möglichen Problemstellungen sich durch eine Regelung in der Praxis ergeben 

könnten. Daneben sollen Meinungsbilder der Bürger wiedergegeben werden. Voi-

cE soll den Bürgern in einer frühen Phase der Erarbeitung von Gesetzen die Mög-

lichkeit geben, ihre Vorstellungen und Kenntnisse mittels elektronischer Kommu-

nikationsmittel in das Verfahren einzubringen. Es soll der Dialog zwischen der 

Legislative, sprich den baden-württembergischen EU-Abgeordneten, und den 

Bürgern Baden-Württembergs gefördert werden. Außerdem sollte das öffentliche 

Interesse an der Europawahl 2009 gesteigert werden. 

 

Welche Zielgruppen hat das Projekt? 

Die Zielgruppen sind in der „Strategy for Marketing and Awareness-raising Cam-

paigns“ definiert worden, um besser auf individuelle Erwartungen eingehen zu 

können. Danach sind zwar grundsätzlich alle EU-Bürger, mit den beiden Regio-

nen Baden-Württemberg und Valencia wurde jedoch eine geografische Eingren-

zung für das Pilotprojekt vorgenommen. Die Seite www.bw-voice.eu wurde dabei 

in erster Linie für die Bürger Baden-Württembergs als Zielgruppe eingerichtet. 

Als spezielle Zielgruppe sollten damit aber insbesondere auch Schüler und Stu-

denten für die Nutzung der Plattform motiviert werden, da bei diesen gute bis sehr 

gute Kenntnisse bzgl. der verwendeten elektronischen Kommunikationsinstru-

mente vorliegen. Daneben stellten Lehrer, Vertreter öffentlicher Institute, Politiker 

bzw. politische Parteien und Verbraucherschutzverbände weitere Zielgruppen dar. 

 

Welche Auszeichnungen hat das Projekt erhalten? 

Im September 2008 wurde das Projekt vom Ausschuss der Regionen in Brüssel 

für den „European Regional Champions Award“ in der Kategorie „Communicati-
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on Champion“ nominiert. Daneben erhielt das Projekt im Juli 2009 vom offiziel-

len E-Government-Portal der Europäischen Kommission das Qualitätssiegel 

„Good Practice“, das für vorbildliche Bürgerkommunikation in der EU verliehen 

wird. VoicE wurde des Weiteren im Oktober 2009 mit dem European eDemocra-

cy Award des Brüsseler Politech Instituts in der Kategorie „Online-Demokratie“ 

ausgezeichnet. 

 

Welche Kommunikationsstrategie hat VoicE? 

Die Kommunikationsstrategie von VoicE zielt darauf ab, möglichst viele Bürger 

dafür zu gewinnen, die auf der Plattform angebotenen Informationsmittel zu nut-

zen. Die Strategie basiert auf mehreren Prinzipien, zum Beispiel dem Prinzip der 

Verständlichkeit, da EU-Gesetzgebungsprozesse komplex und für den Durch-

schnittsbürger nur schwer nachvollziehbar sind. Weitere Prinzipien sind das Prin-

zip „regionaler Fokus“, wonach in jeder Region ein Projektmitarbeiter für die re-

gionale Bewerbung der Plattform verantwortlich ist, sowie das Prinzip „Erzeu-

gung persönlicher Betroffenheit“, wonach den Bürgern für die Erzeugung von 

Interesse vermittelt werden muss, dass sie von der EU-Gesetzgebung persönlich 

betroffen sind. Das Projekt wurde auf dem Bürgerfest der Stadt Stuttgart und 

mehrfach auf der landesweiten Informationsbustour für die Kommunalwahlen und 

die Europawahl vom 29. April bis 6. Juni 2009 beworben. Die baden-

württembergische Plattform wurde am 29. September 2008 im Rahmen des ersten 

baden-württembergischen Verbrauchertages im Neuen Schloss Stuttgart offiziell 

von Minister Peter Hauk (MLR), David Meir von der Europäischen Kommission 

und Klaus Haasis, Geschäftsführer der das Projektverantwortlichen MFG, freige-

schaltet. Das Europa Zentrum und die MFG waren gemeinsam mit einem betreu-

ten Stand vertreten. Die Newsletter hat monatlich zum einen die Medien und 

Filmgesellschaft für den baden-württembergischen Raum geschickt. Die GVA hat 

für den Raum Valencia auch monatlich einen Newsletter geschickt. Für das Pro-

jekt wurden 10.000 Flyer und 63.000 Postkarten gedruckt sowie ca. 6.000 Blei-

stifte mit dem VoicE-Logo bedruckt. 
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Anlage 13 

Ergebnisprotokoll Matthias Wolf 

 

Mitschrift des Termins mit dem Leiter des Referats Europafähigkeit im Staatsmi-

nisterium Baden-Württemberg, Matthias Wolf. 

Mittwoch, 16. Dezember 2009. 

 

Herr Wolf, welche Probleme sehen Sie bei der Übertragung des Projekts 

VoicE auf Kommunen? Wo liegen Grenzen und Unterschiede? 

Im Projekt VoicE wählte man den Bereich Verbraucherschutz, da EU-Bürger von 

diesen Themen direkt betroffen sind. Der Ansatz der Betroffenheit ist auch auf 

kommunaler Ebene ausschlaggebend für eine rege Beteiligung seitens der Bürger. 

Das mangelnde Interesse an europäischen Themen war ein wesentliches Problem 

des Projekts, da sich die Bürger von diesen Themen nicht direkt betroffen fühlen. 

Dies hält sie davon ab, sich stärker an diesem Angebot zu beteiligen. Dieses Prob-

lem ist auf kommunaler Ebene nicht oder nur bedingt gegeben, da die Kommu-

nalverwaltung als unterste Hierarchieebene die den Bürgern am nächsten stehende 

Ebene staatlichen Handelns ist und somit für eine Vielzahl an Aufgaben zustän-

dig, die den Bürger - im Gegensatz zu europäischen Angelegenheiten - direkt 

betreffen. Hier besteht daher viel eher das Potenzial, das Engagement der Bürger 

an kommunalpolitischen Themen zu fördern, da die Ergebnisse der Abstimmung 

auf dieser Ebene sehr schnell „sichtbar“ werden. Unabhängig von der Betroffen-

heit sollte elektronische Beteiligung aber ohnehin nur zu den Themenbereichen 

durchgeführt werden, in denen der Bürger über ausreichend Sach- und Fachwis-

sen verfügt. Auch die Intention, mittels elektronischer Bürgerbeteiligung Transpa-

renz und Nähe zwischen Bürger und politischen bzw. administrativen Institutio-

nen herzustellen, ist auf kommunaler Ebene nur in abgeschwächter Form gegeben.  

Daneben ist fraglich, ob Bürgerbeteiligung über elektronische Kommunikations-

instrumente überhaupt repräsentativ möglich ist. Dieser Aspekt betrifft sowohl die 

europäische als auch die kommunale Ebene, da in vielen Fällen lediglich eine Öf-

fentlichkeit der Fachleute an Debatten teilnimmt. Anders als beispielsweise In-

dustrieverbänden oder NGOs ist es dem Einzelnen kaum möglich, sich auf über-
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örtlicher Ebene zu artikulieren. Für repräsentative Entscheidungen müssen aber 

sowohl die Interessen der organisierten als auch der nichtorganisierten Zivilge-

sellschaft berücksichtigt werden. Es muss daher ebenfalls gefragt werden, ab wel-

cher Beteiligungsquote man die Beteiligung als maßgebend betrachten kann. Kri-

tisch zu hinterfragen ist ohnehin, ob der Abgeordnete mit den Ergebnissen nicht 

lediglich Teilausschnitte von Meinungen bestimmter Interessengruppen erhält 

anstatt eines allumfassenden Meinungsbildes der Bürger. Je nach Fragestellung 

fühlen sich unterschiedliche Interessengruppen angesprochen, die auf die Frage 

antworten. Die Einflusschancen sind somit ungleich verteilt: organisierte Interes-

sen können das Ergebnis der Abstimmung weitaus mehr beeinflussen, dagegen ist 

der einzelne, nichtorganisierte Bürger benachteiligt und unterlegen. Mittels elekt-

ronischer Bürgerbeteiligung kann aber prinzipiell über jedes kommunale Thema 

abgestimmt werden, da lediglich ein Stimmungs- bzw. Meinungsbild der Bürger-

schaft generiert und kein für die Verwaltung bindender Beschluss gefasst wird.  
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Anlage 14 

Projekt „Einführung elektronischer Bürgerbeteiligung in der 

Kommunalverwaltung“: Checkliste mit Warn-Indikatoren 

 

 

I Projektdefinition 

 

Projektziele 

� Warum wird das Projekt verwirklicht und welche Wirkung soll es erzielen? 

 

 

- Exakte Definition der Projektziele 

- Abhängig von den auf der Plattform diskutierten Themen 

- Festlegen von Meilensteinen, wann ein spezifisches Ziel im Projektverlauf er-

reicht werden soll 

 

 

Zielgruppen 

� Welche speziellen Zielgruppen sind in einer Weise von Inhalten auf der Platt-

form betroffen oder haben Interesse daran = welche Gruppen müssen wie intensiv 

einbezogen bzw. motiviert werden? 

 

 

- Zielgruppenadäquate Ausrichtung der Plattform 

- Abhängig von den auf der Plattform diskutierten Themen 

- Zielgruppe „Bürger“ muss spezialisiert werden auf Vertreter unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Gruppen 

- Eindeutige Zuordnungen möglicherweise schwierig durch Überschneidung von 

Zielgruppen 
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II Projektplanung 

 

Projektorganisation 

� Matrix-Projektorganisation empfohlen 

� Sind Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen geregelt? 

 

 

- Bei der Matrix-Projektorganisation trägt der Projektleiter zwar die Projektver-

antwortung, hat aber nicht die volle Weisungsbefugnis für die beteiligten Mitar-

beiter 

 

 

Aufbau und Einrichtung der Plattform 

� Sollen auf der Plattform zusätzliche Services (z.B. Frage-Antwort-Rubrik) an-

geboten werden? 

� Soll die Plattform vorab im Intranet als Testversion freigeschaltet werden? 

 

 

- Grafische Aufmachung der Plattform am Internetauftritt orientieren 

- Kurze und einprägsame Web-Adresse 

- Kontinuierliche Aktualisierung der Inhalte 

- Benutzerfreundlichkeit durch einfache Navigation, klare und verständliche 

Strukturierung der Inhalte gewährleisten, Behördensprache vermeiden 

- Digitalisierte Unterlagen und Dokumente in gängigen Dateiformaten („pdf“)  

- keine Überladung mit Grafiken 
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Der Blog 

� Vorteil: Früherkennung von Problemen, Kritik und Enttäuschungen, da der 

Blog ein schnelles und ungefiltertes Feedback der Bürger liefert; zeitnahe Reakti-

on möglich 

 

 

- Nur einrichten, wenn dauerhaft ausreichend Inhalte zur Verfügung stehen 

- Regelmäßige Erstellung interessanter, prägnanter und zum Thema passender 

Inhalte gewährleisten sowie die schnelle Reaktion auf Beiträge der Bürger 

- Auf Kritik und Themen mit Konfliktpotenzial offen und ehrlich eingehen 

- Eingehende Beiträge nicht erst nach Prüfung durch autorisierten Mitarbeiter ver-

öffentlichen, da zeitlicher Verzug 

� Ansonsten kein Interesse der Bürger 

 

 

Das Diskussionsforum 

� Vorteil: allgemein verbreitete Stimmung zu einem Thema ausloten und damit 

Brisanz des Themas besser einschätzen; zeitnahe Reaktion möglich 

� Bürger kann hier zusätzlich eigene Themen zur Diskussion eröffnen  

 

 

- Regelmäßige Erstellung interessanter und produktiver Inhalte gewährleisten, je 

nach Thema mehrmals täglich 

- (Themenspezifisch) festlegen, wer kommunizieren soll: Bürger und Verwaltung, 

Bürger untereinander oder Bürger und Sachverständige/ Gemeinderäte 

- Eingehende Beiträge nicht erst nach Prüfung durch autorisierten Mitarbeiter ver-

öffentlichen, da zeitlicher Verzug 

� Ansonsten kein Interesse der Bürger 
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Die Abstimmung 

� Vorteil: Abstimmung zu sämtlichen Themen möglich, da Abstimmung ledig-

lich Meinungsbild generiert und keine Beschlusswirkung hat 

 

 

- Voraussetzung für Interesse ist Betroffenheit � Auswahl geeigneter, nicht zu 

komplexer Themen, in denen der Bürger über ausreichend Wissen verfügt 

- Analyse des Stimmverhaltens und Rückmeldung an die Bürger, wie mit den Ab-

stimmungsresultaten verfahren wird, in irgendeiner Form zwingend 

- Ernsthafte Berücksichtigung der Umsetzung Voraussetzung für dauerhafte Be-

teiligung seitens der Bürger 

- im Voraus klären, inwieweit und wie schnell die Ergebnisse berücksichtigt und 

umgesetzt werden 

- Fachgerechte Aufarbeitung und Bewertung der Ergebnisse, bevor sie in den Ent-

scheidungsprozess eingehen 

- Frühzeitige bzw. zeitlich angepasste Gelegenheit zur Beteiligung geben, z.B. 

bevor detaillierte Pläne zu einem Vorhaben ausgearbeitet werden 

- Umsetzung der Ergebnisse transparent machen: regelmäßiges Feedback z.B. in 

Form von Informationsveranstaltungen in einem bestimmten Zeitraum nach Ende 

der Abstimmung 

- Falls keine Berücksichtigung der Abstimmungsergebnisse den Bürgern mindes-

tens Kenntnisnahme signalisieren 

- keine Abstimmungen zu mehreren Vorhaben gleichzeitig: verringert Glaubwür-

digkeit ihrer Umsetzung und Bürger stimmen eher spontan und unüberlegt ab 

- Zeitlichen Rahmen der Beteiligung festlegen, z.B. ein Monat 

� Ansonsten Frustration, Unzufriedenheit und Enttäuschung bei den teilnehmen-

den Bürgern 
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III Projektdurchführung 

 

Kommunikationsstrategie als unverzichtbarer Bestandteil 

� In welcher Form sollen die Zielgruppen auf die Plattform aufmerksam gemacht 

und zur Beteiligung motiviert werden? 

 

 

- Auswahl der Medien entsprechend Größe der Kommune und den zu vermitteln-

den Inhalten 

- Veröffentlichungen in Tageszeitungen, Stadtmagazinen, Amtsblatt, auf der Ho-

mepage der Kommune 

- Ggf. Informationsveranstaltungen, Beiträge in regionalen Rundfunk- oder Fern-

sehsendern  

- Erstellung leicht verständlicher Informationsmaterialien (Plakate, Poster, Flyer, 

Postkarten), die auf die Zielgruppen abgestimmt sind und aus denen die Intention 

des Projekts klar hervorgeht 

- Einrichten von Infoständen oder Auslegung der Publikationen im Verwaltungs-

gebäude und öffentlichen Einrichtungen   

- Newsletter nur einrichten, wenn er in regelmäßigen Abständen mit ausreichend 

vorhandenen, für den Bürger interessanten Informationen zum Projekt versendet 

werden kann 

- Ggf. Anreize für Beteiligung schaffen in Form der Verlosung kleinerer Sach-

preise unter den Teilnehmern  

- Kick-Off-Veranstaltung als öffentlichkeitswirksamer Startschuss des Projekts, 

z.B. im Rahmen eines Tages der offenen Tür, um das Projekt bekannt zu machen 

und Interesse zu erzeugen; ggf. Einrichtung eines temporären Terminals, um 

fachkundige „Führungen“ durch die Plattform anzubieten und deren Funktions-

weise zu erläutern  

� Ansonsten keine Nutzung der Plattform seitens der Bürger mangels ausrei-

chend Informationen über das Projekt 
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Steuerung durch Projektkontrolle 

� Ist die laufende Überwachung des Projektfortschritts gewährleistet? 

 

 

- Zahl der Seitenabrufe, Klickhäufigkeit und Anzahl der Besuche sagen isoliert 

betrachtet nichts über die tatsächliche Nutzung aus, erst in der Verbindung kann 

ein Bild über die Nutzung der Plattform gewonnen werden 

- Einführung sinnvoller Kennzahlen zur Überprüfung der Projektziele, z.B. „Be-

kanntheitsgrad der Plattform“ und „Kommunikationsbereitschaft der Bürger“ 

- Sinnvolle Messeinheiten wählen, abhängig von Relevanz des Themas und In-

formationsbedürfnis der Entscheidungsträger, z.B. pro Woche/ Monat 

- regelmäßige Überwachung der Kennzahlen gewährleisten 

 

 

 

IV Projektabschluss 

� welche Ziele wurden erreicht, welche nicht? 

 

 

- ausführliche Projektdokumentation und abschließende Analyse durch Vergleich 

der Vorgaben im Projektauftrag und erreichte Ergebnisse 

- Abschlussbericht dient Verbesserung künftiger Projekte  

- im Abschlussmeeting einen Erfahrungsaustausch mit der Projektgruppe machen 
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Anlage 15 

Telefongespräch Johanna Schepers 

 

Mitschrift des Telefongesprächs mit der Projektverantwortlichen der MFG Baden-

Württemberg mbH, Johanna Schepers.  

Dienstag, 16. Februar 2010. 

 

Frau Schepers, in welcher Form erfolgte die Projektkontrolle bei VoicE? 

Wurden Vorkehrungen im Fall von Abweichungen des Erreichens der Mei-

lensteine getroffen? 

Die Kontrolle erfolgt durch die Europäische Kommission in Review Meetings: es 

fand ein Midterm Review nach dem ersten und ein Final Review nach dem 2. Jahr 

statt. Zu Beginn des Projektes wurde ein Risk Analysis Report verfasst, hier wur-

den mögliche Risiken, die das Projekt behindern könnten, und Reaktionen darauf 

definiert. Der Report wurde während des Projektverlaufs regelmäßig angepasst 

und aktualisiert.  

 

Wie lief der Projektabschluss ab? Gab es einen Projektbericht? 

Es gab einen Final Review mit der Europäischen Kommission (22. Januar 2010), 

außerdem wurde ein Final Report verfasst, der der Europäischen Kommission 

vorliegt.  

    

Von wann bis wann existierte der Blog? Warum wurde er abgeschaltet? 

Der Blog wurde Mitte 2009 abgeschaltet, da man sich stärker auf das Forum auf 

der Seite konzentrieren wollte. Außerdem haben viele der EU-Parlamentarier ei-

gene Blogs. 

  

Wer legt die Fragen fest, die die Abgeordneten auf der Plattform stellen? Ist 

es richtig, dass insgesamt 16 Fragen gestellt worden sind? 

Die Fragen wurden vom Projektteam vorbereitet und zur Freigabe an die Abge-

ordneten geschickt. Auf der deutschen Plattform wurden bis November 2009 17, 

auf der spanischen 13 Fragen gestellt. 
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Was sagen Sie zu der Aussage von Jens Ring im „Expanded Mission Report“ 

seiner Outreach Reise nach Baden-Württemberg, dass der Bürger bei VoicE 

im Glauben gelassen wird, an „direkter Demokratie“ teilzunehmen? 

 

Bei dem Projekt ging es nicht um die Einrichtung einer direkten Demokratie und 

das wurde so auch nicht kommuniziert. Es kann aber sein, dass das von manchen 

Seiten so wahrgenommen wurde. Laut Antrag sollten die Bürger im Sinne von 

Konsultation lediglich Input liefern, die Entscheidungen sollten aber nach wie vor 

von gewählten Vertretern getroffen werden. 
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Anlage 16 

Projektorganisation VoicE 

 

MFG 

EuroSoc 
Inhaltser-
stellung 

Gov2U 
Technische 
Einrichtung
/ Wartung 

Univ. 
Koblenz 

Evaluation 
 

EZBW 
Regionales 
Plattform-
Marketing 

StM/ MLR 
Regionale 
Entschei-
dungsträger 

FCVRE 
Regionales 
Plattform-
Marketing 

Region BW 
Umsetzung der 

Plattform: 
MFG 

Region Valencia 
Umsetzung der 

Plattform: 
GVA 

Inhaltlicher, technischer und wissen-
schaftlicher Input 

 
eigene Darstellung in Absprache mit Dr. Levent Güneş 

 

FCVRE: Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea 

EZBW: Europa Zentrum Baden-Württemberg 

StM: Staatsministerium Baden-Württemberg 

MLR: Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg 

GVA: Generalitat Valenciana  

MFG: Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 
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Anlage 24 

Emailkontakt Prof. Paul-Stefan Ross 

 

Antwort des Leiters der Fachberatung des „Gemeindenetzwerks Bürgerschaftli-

ches Engagement Baden-Württemberg“, Prof. Paul-Stefan Ross. Die Email be-

zieht sich auf die Anfrage der Verfasserin an den Gemeindetag zu einer Stellung-

nahme bzgl. Chancen elektronischer Bürgerbeteiligungsplattformen auf kommu-

naler Ebene. 

18. Januar 2010. 

 

Sehr geehrte Frau Benz, 

der Gemeindetag Baden-Württemberg hat mich gebeten, in meiner Funktion als 

Leiter der Fachberatung des „Gemeindenetzwerks Bürgerschaftliches Engagement 

Baden-Württemberg“ auf Ihre Anfrage von Anfang Januar zu „elektronischen 

Bürgerbeteiligungsplattformen“ zu antworten. Bitte beachten Sie, dass es sich 

dabei um meine persönlichen fachlichen Überlegungen handelt, nicht um eine 

Position des Gemeindetags.  

Seinerzeit wurde die Thematik „Bürgerorientierung und neue Medien“ u.a. im 

Rahmen einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung und der RWTH Aa-

chen diskutiert. Die Studie „Neue Medien und Bürgerorientierung@2004“, in der 

verschiedene Modelle der Online-Bürgerbeteiligung auswertet worden waren, 

gelangte zu der Gesamteinschätzung, Online-Bürgerbeteiligung könne nicht we-

niger, aber auch nicht mehr sein als „der technische Arm einer übergeordneten 

Gesamtstrategie zur Bürger-Partizipation“ (in: BEGIX-Newsletter vom 

06.09.2004 (www.begix.de; Zugriff vom 01.10.2004). Thomas Hart, einer der 

Mitwirkenden der oben zit. Studie, führt weiter aus: „Es gibt mehr nachvollzieh-

bare Gründe für das Scheitern als überzeugende Beispiele für das Gelingen der 

Online-Bürgerbeteiligung. Zu häufig sind die Projekte Anhängsel einer E-

Administration-Strategie, ohne systematisch mit den politischen und administrati-

ven Prozessen verknüpft zu sein. (...) Und vielleicht am wichtigsten: Zu regelmä-

ßig ist zu Beginn des „Abenteuers Online“ aus Sicht der Gesamt-Körperschaft 

nicht entschieden, welche Art und Intensität der Bürgerbeteiligung man eigentlich 
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möchte. Online-Bürgerbeteiligung, das zeigt diese Studie deutlich, muss als tech-

nischer Arm einer übergeordneten Gesamtstrategie zur Bürger-Partizipation ver-

standen werden. Das Fehlen einer solchen Strategie kann auch mit Hilfe des In-

ternet nicht kompensiert werden“ (ebd.). 

Diesem Urteil kann ich mich nach meinen Erfahrungen mit zahlreichen Bürgerbe-

teiligungsprozessen uneingeschränkt anschließen:  

Entscheidend sind der Gesamtrahmen und das Gesamtklima in einer Kommune, 

was die Beteiligung von BürgerInnen betrifft. Anders gesagt: die technische Lö-

sung setzt die politische Weichenstellung voraus, kann sie aber nie ersetzen. Der 

Ehrlichkeit halber muss man jedoch hinzufügen, dass dies keineswegs allein für 

IT-Lösungen gilt, sondern für alle „Methoden der Bürgerbeteiligung“ (Zukunfts-

werkstatt, Open-Space-Konferenz, aktivierende Befragung, Planungszelle usw.).  

Ein spezifisches Problem ist dagegen, dass wir es nach wie vor mit einem „digital 

gap“ zu tun haben zwischen denjenigen, die sich selbstverständlich in digitalen 

Raum bewegen, und jenen, die einen Zugang (zumindest bislang) nicht gefunden 

haben bzw. denen die nötigen Ressourcen (PC, Online-Zugang etc.) fehlen. Ande-

rerseits lassen sich bestimmte Gruppen (nämlich junge Menschen) sehr viel leich-

ter über Online-Medien erreichen, als auf bislang klassischen Wegen (Bürgerver-

sammlung z.B.). 

Meine Schlussfolgerung: Elektronischen Bürgerbeteiligungsplattformen sind ein 

wichtiger (und heute sicher unverzichtbarer) Baustein eine kommunalen politi-

schen Gesamtstrategie, BürgerInnen verstärkt und über die gesetzlich vorgesehen 

Formen hinaus in kommunale Gestaltungsprozesse einzubeziehen. Kurz: Sie sind 

notwendig, aber nicht hinreichend. Andere Bausteine, die über andere Interakti-

onsformen andere Gruppen ansprechen, müssen hinzukommen. Insgesamt ist da-

bei klar zu unterscheiden zwischen Verwaltungsmodernisierung im Sinne eines 

verbesserten Bürgerservice (Neue Steuerung und Dienstleistungskommune) und 

Verwaltungsmodernisierung im Sinne neuer Formen des Zusammenwirkens von 

Bürgerschaft und Verwaltung (Governance und Bürgerkommune).  

Ich hoffe, dass Ihnen diese Einschätzungen ein wenig weiterhelfen. Sonst können 

Sie mich gern nochmal ansprechen. 
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